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Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung 2025 für Hessen

Das Statistische Landesamt Hessen hat 
die Ergebnisse der 11. koordinierten Bevöl- 
kerungsvorausberechnung (KBV) ak-
tualisiert und auf Ebene der Kreise und 
kreisfreien Städte berechnet. Die Einwoh-
nerzahlen in den Kreisen und kreisfreien 
Städten werden sich demnach in den nächs- 
ten Jahren sehr unterschiedlich entwickeln 
und die Regionen in Hessen vor große He-
rausforderungen stellen.

Insgesamt ist in Hessen, bei anhaltend 
niedriger Nettozuwanderung aus dem Aus-
land (jährlich 6.000 Personen), eine Abnah-
me der Bevölkerungszahl um 3,1 Prozent 
von derzeit 6,075 Millionen auf 5,885 Mil-
lionen im Jahr 2025 zu erwarten.

Zunahme in den Großstädten

Mit leichten Bevölkerungszuwächsen ist 
in den Städten Frankfurt am Main, Offen-
bach am Main, Wiesbaden und Darmstadt 
sowie im Main-Taunus-Kreis zu rechnen. 
Dagegen dürfte die Bevölkerungszahl in 
den übrigen 20 Kreisen sowie in der Stadt 
Kassel sinken, so das Landesamt. 

Gewinner- und Verliererregionen  
Moderate Einwohnerverluste (bis zu fünf 
Prozent) zeichnen sich in nahezu allen 
Kreisen des Regierungsbezirks Darm-
stadt ab sowie in den mittelhessischen 
Landkreisen Gießen, Fulda und Limburg-
Weilburg. Starke Bevölkerungsrückgänge 
sind nach derzeitigen Erkenntnissen in 
den nordhessischen Landkreisen zu er-
warten. Am stärksten fällt die Prognose 
eines Rückgangs mit minus 18 Prozent im 
Werra-Meißner-Kreis aus.

Abwanderung und Geburtendefizit

Lediglich die Städte Offenbach und Frank-
furt am Main haben leichte Geburtenü-
berschüsse zu erwarten. In den übrigen 
Verwaltungsbezirken ist bis 2025 mit Ge-
burtendefiziten zu rechnen. 

Im Gegensatz zu den künftig noch wach-
senden kreisfreien südhessischen Städten 
und dem Main-Taunus-Kreis können die 
schrumpfenden Verwaltungsbezirke ihr 
Geburtendefizit nicht mehr durch Wan-
derungsgewinne ausgleichen. Sieben 
Landkreise (vier nordhessische sowie drei 

mittelhessische) werden voraussichtlich 
Einwohner durch Sterbeüberschüsse und 
Abwanderung verlieren. 

Rapide Alterung der Gesellschaft

Im Vergleich zur Entwicklung der Ein-
wohnerzahl verläuft die Alterung der 
Gesellschaft dynamischer. Die Zahl der 
65-Jährigen oder Älteren nimmt bis 2025 
landesweit um knapp 23 Prozent auf dann 
1,443 Millionen zu. Somit steigt deren An-
teil von heute gut 19 Prozent auf rund 25 
Prozent im Jahr 2025. Das Durchschnitts-
alter in Hessen liegt dann um 4,1 Jahre 
höher bei 46,6 Jahren. 

Der Alterungsprozess setzt sich in allen 
Kreisen und kreisfreien Städten fort. Die 
stärkste Zunahme an 65-jährigen oder äl-
teren Personen ist im Landkreis Darmstadt-
Dieburg (plus 36 Prozent) zu erwarten, die 
schwächste im Werra-Meißner-Kreis sowie 
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg (plus 8 
Prozent). Ein weit überdurchschnittlicher 
Anstieg der älteren Generation zeichnet 
sich zudem im Odenwaldkreis, im Wet-
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teraukreis und im Main-Kinzig-Kreis mit 
jeweils 31 Prozent ab.

Immer mehr Hochbetagte

Bei der Gruppe der Hochbetagten, den 
80-Jährigen oder Älteren, streuen die Zu-
nahmen bei landesdurchschnittlich 48 
Prozent besonders stark zwischen rund 
zehn Prozent in der Stadt Kassel und 82 
Prozent im Landkreis Groß-Gerau. Die 
Bevölkerung der Stadt Offenbach am Main 
wird 2025 mit einem Durchschnittsalter 
von 43,2 Jahren noch immer die jüngste 
in Hessen sein. Die Menschen im Werra-

Meißner-Kreis werden dann mit durch-
schnittlich 50,1 Jahren die ältesten sein.

Hessen Agentur mit eigener Studie

Eine sich von der Vorausberechnung des 
Statistischen Landesamtes unterschei-
dende Studie hat kürzlich die Hessen 
Agentur (HA) vorgelegt. 

Die HA, die im Auftrag der Landesregie-
rung die Landesplanung erstellt, geht da-
rin von höheren Wanderungsgewinnen 
und einer anderen Alters- und Geschlechts-
struktur aus. Wegen der ökonomischen 

Attraktivität des Rhein-Main-Gebietes sieht 
die Studie die Wanderungsströme vor 
allem auf Südhessen konzentriert und  
prognostiziert, dass die Bevölkerung im 
Regierungsbezirk Gießen und insbesonde-
re in den nördlichen Landesteilen zukünf-
tig zurückgehen wird. Die Einwohnerzahl 
im Süden soll laut Berechnungen der HA 
noch bis zum Jahr 2020 ansteigen. Bis 
2020 sieht die Untersuchung daher nur 
einen geringen Rückgang der Bevölke-
rungszahl in Hessen auf 6,027 Millionen.
�

Umnutzung von Büroflächen zu Wohnraum

Auch wenn die anziehende Wirtschafts-
konjunktur leerstehende Büroflächen re-
duziert, wird diese Herausforderung die 
Stadtplanung noch lange begleiten. Chan-
cen und Probleme einer Umnutzung von 
Büroflächen zu Wohnraum waren Gegen-
stand einer Fachtagung in Frankfurt am 26. 
April 2007, zu der nun eine ausführliche 
Dokumentation des Frankfurter Stadtpla-
nungsamtes erschienen ist.

Etwa zwei Millionen Quadratmeter Büro-
fläche (ca. 18 Prozent) stehen derzeit in 
Frankfurt leer. Davon eignen sich beson-
ders ehemalige Wohnungen sowie kleinere 
Büroflächen für eine Umnutzung.

Komplexe Bedingungen  
für den Umbau

Letztlich ausschlaggebend für die Umnut-
zung ist die Renditeerwartung. Gute Rendi-
ten werden vor allem in guten Lagen erreicht, 
wenn der Umbau qualitativ hochwertig aus-
geführt wird. Solange der Leidensdruck der 
Eigentümer aber nicht groß genug sei, wer-
de man keine großvolumigen Bürokomplexe 
für die Umnutzung gewinnen können. Und 
selbst wenn, sei angesichts der notwendigen 
Investitionen in Raumaufteilung und auf-
wendige Haustechnik ein Abriss oftmals 
sinnvoller und kostengünstiger. Das größ-
te Potenzial sahen die Tagungsteilnehmer 
deshalb in der Umwidmung von für Büros 
vorgesehenen Flächen in Wohnquartieren 
oder gemischten Standorten.

Renditeerwartung ausschlaggebend 
Gesamtstrategie Stadtentwicklung

Grundsätzlich dürfe man die Umnut-
zungsstrategien deshalb nicht als Antwor-
ten auf den Leerstand betrachten, sondern 
als Teilstrategie einer differenzierten Stadt-
entwicklungspolitik. Auf einzelne Gebäu-
de und Grundstücke bezogen könnten 

hierfür dann auch Wohnungsbauförder-
mittel gewährt werden. Zusätzlich wird 
eine „Rückkehroption“ in Aussicht gestellt. 
So wollen die beteiligten Stadtplaner die 
Monostrukturen, die vor 20 bis 30 Jahren 
entstanden sind, in den nächsten Jahren 
zu korrigieren versuchen.�
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1. Frankfurter Infobörse für „Gemeinschaftliches Wohnen“

Plattform für alternative Wohnprojekte 
Mit einem so großen Andrang hatten die 
Veranstalter vom Amt für Wohnungswesen 
Frankfurt und dem Netzwerk Gemeinschaft-
liches Wohnen wohl nicht gerechnet. Auf 
der 1. Infobörse zum gemeinschaftlichen 
und genossenschaftlichen Wohnen am 27. 
Oktober 2007 drängten sich Interessierte in 
den Römerhallen, um sich über alternative 
Wohnprojekte in der Mainmetropole zu 
informieren.

Unter Schirmherrschaft von Oberbürger-
meisterin Petra Roth präsentierten sich 
knapp 30 Projekte mit Infoständen den 
überwiegend älteren Besuchern. Ob als 
gemeinschaftliches oder genossenschaft-
liches Wohnen, bei den „Preungesheimer 
Ameisen“, „Ginkgo“, „Lila Luftschloss“ 
oder „Sen-Sen“: Im Mittelpunkt der unter-
schiedlichen Wohnformen steht immer 
der zentrale Gedanke, sich in der Haus-
gemeinschaft gegenseitig zu unterstützen 
und gerade auch im Alter den Bewohnern 
eine Alternative zu Pflegeheimen zu lie-
fern. Bezahlbarer Wohnraum und die So-
lidarität in der Hausgemeinschaft werden 
ebenso betont wie die verbesserte Teilhabe 
älterer Menschen am gesellschaftlichen 
Leben.

Bislang zu wenig getan

Wie sehr der Bedarf an alternativen Wohn-
formen in den letzten Jahren gewachsen 
ist, unterstrich der Dezernent für Bau und 
Wohnungswesen Frank Zimmermann. 

Ausdruck hierfür sei, dass auch die städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft ABG 
HOLDING vermehrt solche Wohnprojekte 
bei der Quartiersentwicklung umsetze.

Die Stadt wolle deshalb dieses Thema ver-
stärkt in die Öffentlichkeit bringen und 
zukünftig neue Projekte und Gruppen bes-
ser unterstützen. Mittlerweile könne man 
auch durch die gute Zusammenarbeit mit 

dem Netzwerk 
Gemeinschaft -
liches Wohnen 
ein Wohnprojekt 
für bis zu 20 Per-
sonen innerhalb 
von nur zwei Jah-
ren realisieren. 
Entscheidend sei 
aber auch hier 
der  Inves tor. 
Zwar fördere die 
Stadt zahlreiche 
Projekte, doch 
müsse ein erheb-
licher Teil durch 
E igen le i s tung 
oder einen Geld-
geber finanziert 
werden.

Vielfältige Wohnprojekte

Welch unterschiedliche Angebote sich äl-
teren Menschen, jungen Familien aber 
auch alleinerziehenden Müttern bieten, 
machten die Infostände deutlich. Ob in 
einer ökumenischen Lebensgemeinschaft, 
im St. Katharinen- und Weißfrauenstift, in 
einer Wohngruppe in Aja ś Gartenhaus, 
bei den Herbstzeit-
losen 50 plus oder in 
einem Zusammen-
schluss selbst orga-
nisierter Mietshäu-
ser – immer mehr 
Menschen suchen 
nach neuen Formen 
des Zusammenle-
bens und organisie-
ren sich ihr eigenes 
Wohnumfeld. Die 
einstmals exotisch 
klingenden Wohn-
projekte erfreuen 

sich längst breiter Beliebtheit und gehören 
zur wohnungswirtschaftlichen Realität.

Wie schwer so ein Entstehungsprozess 
sein kann, schilderten die Gründer der 
„GenossInnenschaft Lila Luftschloss“. 
1992 gründeten engagierte Frauen aus 
unterschiedlichen Fraueninitiativen in 
Frankfurt eine rein weibliche Wohnungs-
baugenossenschaft. Ihr Ziel war es, woh-
nungssuchenden Frauen bezahlbaren 
Wohnraum zu ermöglichen.

Der Entwurf brachte den Landessieg im 
Wettbewerb „Familienfreundlicher Städ-
tebau“ und motivierte, auch die weiteren 
Hürden im Entstehungsprozess zu neh-
men. 2001 und 2004 entstanden schließ-
lich mit Zuschüssen der Stadt und des 
Landes Hessen zwei Wohnhäuser unter der 
tatkräftigen Mitgestaltung der Frauen.

Bedarfsgerechtes Wohnen

So wie Lila Luftschloss versteht sich auch 
der Großteil der übrigen Wohnprojekte. Je 
nach Ziel- und Milieugruppe wurden die 
Wohnungen den Bedürfnissen der zukünf-
tigen Mieter, Mitglieder und Eigentümer 
angepasst. Flexibler Grundriss, Gemein-
schaftsräume, barrierefreie Wohnungen, 
ein begrünter Garten, ein selbstgestalteter 
Spielplatz etc.

Angesichts der steigenden Nachfrage soll 
auch in den kommenden Jahren die In-
fobörse allen Beteiligten und Interessier-
ten eine Plattform zur Darstellung und 
Kommunikation ihrer Projekte und Ideen 
bieten.�

In den Hallen des Römers informierten sich die Besucher über alter-
native Wohnprojekte in der Mainmetropole.
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Politik

Landtag legt Bericht zum demographischen Wandel vor

Älter – Weniger – Bunter. Mit dieser Kurzfor-
mel lässt sich die Problematik des demogra-
phischen Wandels prägnant beschreiben. 
Bei der Analyse der Herausforderungen für 
die Wohnungswirtschaft wird schnell deut-
lich: Es fehlen Wohnungen und der Bedarf 
wird trotz des spürbaren Bevölkerungs-
rückgangs noch steigen. Einen qualitativen 
Anpassungsdruck sieht 
die Enquetekommission 
des Hessischen Land-
tags allerdings nur bei der 
altengerechten Moderni-
sierung der Wohnungsbe-
stände. Nicht in den Be-
richt eingegangen sind die 
verschärften gesetzlichen 
Anforderungen des Ener-
gie- und Klimapaketes der 
Bundesregierung.

Der Hessische Landtag 
hatte eine Enquetekom-
mission zum demogra-
phischen Wandel und 
dessen Herausforde-
rungen an die Landespolitik im Juni 2003 
eingerichtet. Sie setzte sich zum Ziel, 
konkrete Handlungsanleitungen für die 
Politik zu erarbeiten. Der jetzt vorliegende 
Abschlußbericht zeigt auf, wie sich Hes-
sen angesichts dieser Veränderungen für 
die Zukunft rüsten kann.

Steigende Haushaltszahlen

Im Gegensatz zur leichten Abnahme der 
Bevölkerung in Hessen bis 2020 wird die 
Zahl der Haushalte weiter ansteigen. Bis 
zum Jahr 2020 ist mit einem Zuwachs 
von 200.000 Haushalten zu rechnen, da-
von alleine 150.000 im Regierungsbezirk 
Darmstadt. Der steigenden Zahl der Haus-
halte steht aber eine sinkende Zahl der in 
den Haushalten lebenden Personen ge-
genüber. Bis 2050 wird die heutige Haus-
haltszahl wieder erreicht sein, allerdings 
mit einer Abnahme in Nord- und einer 
Zunahme in Südhessen.

Neue Wohnungen braucht das Land

Auf dem Wohnungsmarkt sieht der Ge-
schäftsführer des Instituts Wohnen und 

Bedarf an 350.000 neuen Wohnungen 
Umwelt, Dr. Uwe Wullkopf, deshalb einen 
Neubedarf von etwa 20.000 Wohnungen 
pro Jahr.

In seiner Vorlage für die Kommission un-
terscheidet er zusätzlich zwei weitere Kate-
gorien: Nachholbedarf und Ersatzbedarf. 
Da die Zahl der Haushalte schon jetzt die 

Zahl der Wohnungen 
übersteige, müsse die-
se Lücke zunächst ge-
schlossen werden. Zu-
dem müssen für vor-
handene Bestände, die 
vom Wohnungsmarkt 
verschwinden, weil sie 
beispielsweise nicht 
mehr den Ansprü-
chen genügen, Ersatz 
geschaffen werden. 
Insgesamt errechnet 
das Institut so einen 
Bedarf von 350.000 
Wohnungen bis 2020.

Portfoliomanagement stärken

Zwei Aspekte sind für die künftige Ent-
wicklung der Immobilienmärkte laut 
Kommissionsbericht ausschlaggebend.

In Zukunft wird die Entscheidung, ob man 
kaufen, halten oder verkaufen soll, immer 
weniger auf der Grundlage der Betrach-
tungen nur einer einzelnen Immobilie 
getroffen werden. Im Rahmen eines stra-
tegischen Portfoliomanagements muss der 
Bestand noch stärker darauf untersucht 
werden, ob die gegenwärtige Angebots-
struktur der künftigen Nachfragestruktur 
entspricht. Für manche Gebäudetypen wird 
es zu wenig Nachfrage geben, weshalb 
diese angepasst oder auch abgerissen 
werden müssen. Hauptgegenstand der 
Bautätigkeit wird dann die Anpassung 
der vorhandenen Gebäudestruktur an die 
Erfordernisse des Marktes sein.

Klimaschutzpaket nicht berücksichtigt

Im Geschosswohnungsbau sieht die Kom-
mission wachsende Leerstände und man-
gelnde Renditeerwartungen. Sie prognosti-

ziert einen stark wachsenden Investitions-
bedarf, führt diesen aber ausschließlich 
auf die zunehmende altengerechte Anpas-
sung des Wohnraums zurück.

Nicht berücksichtigt bleibt die Verschär-
fung der Situation durch die immer strik-
teren Vorschriften zur energetischen Ge-
bäudesanierung. Unerwähnt bleibt auch 
der sich hieraus ergebende Zielkonflikt 
bei der Priorisierung der Investitions-
maßnahmen. Denn auch die verschärften 
gesetzlichen Vorschriften zum Energiever-
brauch werden zu einer energetischen Se-
gregation der Wohnungsbestände führen.

Empfehlungen der Fraktionen

Alle Fraktionen im Hessischen Landtag 
wollen vor der Erschließung neuer Sied-
lungsflächen die Möglichkeit der Verdich-
tung und der Flächenkonversion nutzen. 
Bei zukünftigen Wohnbauprojekten ist 
der CDU ein hohes Maß an Sicherheit 
wichtig.

Die SPD will Wohnungsbestände, die sich 
direkt oder mittelbar in öffentlicher Hand 
befinden, nicht privatisieren. Auch sollen 
„Sozialbindungen“ vor allem in Südhessen 
zurückgekauft werden.

Für junge Familien wollen die Grünen neue 
Programme zur Förderung von Wohn- 
eigentumsbildung auflegen und stärker 
als bisher mietpreisgünstige Bestände  
unterstützen. Die FDP-Fraktion will Mo-
delle für altengerechte Wohngruppen und 
Wohngemeinschaften entwickeln. Auch 
sollen die Kommunen ihr Quartiersma-
nagement verbessern.

Anhörungsprotokolle der geladenen 
Experten zu den einzelnen Themen-
blöcken sowie die ausführlichen 
Handlungsempfehlungen der einzel-
nen Fraktionen finden sich auf der 
Homepage des Hessischen Landtages 
unter www.hessischer-landtag.de
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Kommentar zur Landtagswahl 

Dieser Eindruck entsteht 
unmittelbar nach der 
Landtagswahl in Hessen. 
Alle denkbaren Konstel-
lationen zur Herstellung 
einer regierungsfähigen 
Mehrheit sind blockiert. 
Auch ein linkes „Tole-
ranzbündnis“ erscheint 
nicht als reale Lösungs-

möglichkeit. Schon vor der Wahl hatten 
sich die Parteien durch klare Aussagen 
festgelegt. Nun gilt, dass sich keine Seite 
eines Wortbruchs im Sinne einer Täu-
schung des Wählers bezichtigen lassen 
will. Hinzu kommen auch noch im Bereich 
des Persönlichen liegende Aversionen zwi-
schen einigen Führungspolitikern. 

Politik im Sinne einer aktiven Gestaltung 
von Rahmenbedingungen wird so nicht 

Nichts geht mehr! 
stattfinden. Eine Verständigung auf eine 
Wahlwiederholung ist aber auch kein ge-
eigneter Lösungsweg, schließlich weckt 
es nicht gerade Politikbegeisterung, wenn 
man den Wähler so häufig zur Wahlurne 
schickt, bis das Ergebnis passt. 

Das wäre alles nicht so dramatisch, wenn 
man auf eine aktive Gestaltung von Rah-
menbedingungen verzichten könnte. Also 
nach dem Motto: Wenn keine Politik statt-
findet, macht diese auch keine Fehler. Das 
wäre allerdings eine völlig falsche Schluss-
folgerung, denn auch Stillstand ist ein Feh-
ler. Schließlich ist die Politik kontinuierlich 
gefordert. Sie kann sich durch Nichtstun 
der Verantwortung nicht entziehen. Hierzu 
nur einige Beispiele:

Die Landesregierung trägt Mitverantwor-
tung an der Gestaltung der Rahmenbedin- 

gungen auf Bundesebene durch die Mitwir-
kung im Bundesrat. Die letzte Föderalismus-
reform hat zudem die Landeskompetenzen, 
dabei nicht zuletzt im Bereich der Woh-
nungspolitik, gestärkt, die aktive Ausfüllung 
des neuen Handlungsrahmens steht noch 
aus. Der letzte Landtag hat sich ausführ-
lich mit den Folgen des demographischen 
Wandels beschäftigt. Dabei sind – wie nicht 
anders zu erwarten – auch erhebliche An-
passungserfordernisse deutlich geworden, 
die insbesondere auch die Landespolitik 
bei der Rahmengestaltung fordert. Zudem 
ist das Land bei den Strukturfragen des 
Landes gefordert, so beispielsweise bei der 
Überbrückung von Interessendifferenzen 
im Rhein-Main-Gebiet. 

Egal, welche Rolle man der Landespolitik 
im Rahmen dieser Themen zuschreibt, die 
Blockade dieser Handlungsebene ist für 
das Land fatal. Dies sollten die Politiker 
aller Parteien nicht nur in den nächsten 
Monaten beherzigen.

Dr. Rudolf Ridinger 
Verbandsdirektor des VdW südwest

Verband und Gremien

Seminar des VdW südwest

Am 31. Januar 2008 fand in Frankfurt ein 
Seminar „Antikorruption und Baurevision“ 
des VdW südwest und der Domizil-Revisi-
ons AG statt. 

Prüfungsdirektor Dr. Heinz Jürgen Schir-
duan führte in die Thematik Korruption, 
ihre Ursachen, ihre Auswirkung und ihre 
Bekämpfung ein. Er machte die Aktualität 
der Problematik für die Unternehmen und 
die Verantwortung der Unternehmensfüh-
rung an verschiedenen Beispielen deut-
lich.

Der nachfolgende Beitrag von WP/StB 
Oliver Schultze beschäftigte sich mit dem 
Führungsinstrument der Innenrevision 
als integralem Bestandteil des Risikoma-
nagementsystems. Es wurden Ziele und 
Aufgaben sowie Grundlagen der Durch-
führung der Innenrevision aufgezeigt, die 
die Geschäftsführung insbesondere auch 

Antikorruption und Baurevision  
mittels externer Unterstützung wahrneh-
men kann. 

Das Thema Korruptionsprävention und 
Antikorruption wurde im nächsten Vortrag 
von WP/StB Stefan Storz und StB Bernd 
Karmann angesprochen. Es wurde deut-
lich, dass auch in der Wohnungswirtschaft 
in allen Bereichen korruptionsgefährdete 
Arbeitsgebiete festzustellen sind, insbe-
sondere im Zusammenhang mit Bauen 
und Modernisieren. 

Abschließend demonstrierte Michael Jahn 
anhand eines Fallbeispiels die typischen Mus-
ter der Korruption im technischen Bereich. 
Nach Darstellung der häufigsten Warn- 
signale wurden die präventiven Maßnahmen 
in den Bereichen Organisation, Budget-
planung/-verfolgung, Ausschreibung, Ange-
botsprüfung, Vergabe, Ausführung und Ab-
rechnung detailliert erläutert. �

90 Jahre  
20. April 2008 
Chattenhaus-Vereinigung eG, 
Coburg 

60 Jahre  
11. April 2008 
Herrenwald Wohnbau eG, 
Stadtallendorf

21. April 2008 
Wohnungsbaugenossenschaft der  
Justizangehörigen Frankfurt am 
Main eG, Frankfurt

29. April 2008 
Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsbaugenossenschaft eG, 
Langgöns

Jubiläen von  
Mitgliedsunternehmen 

April 2008



27Landesausgabe Hessen

La
nd

es
au

sg
ab

e 
H

es
se

n

3/08  •  VerbandsMagazin

Verband und Gremien

VdW Rheinland Westfalen und VdW südwest:  
Gemeinsame Termine 2008

Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgemeinschaften

Kooperations-Ausschuss Drei-Länder-Büro (DLB) 
	 Dienstag, 03.06., 15.00 Uhr	 Bitburg

Gemeinsame Sitzung der Verbandsräte 
	 Dienstag, 08.04., 16.00 Uhr	 Frankfurt

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Genossenschaften 
	 Dienstag, 06.05., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
	 Donnerstag, 20.11., 13.00 Uhr	 Düsseldorf

Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Technik 
	 Mi./Do., 19./20.11.	 Köln

Arbeitskreis  
„Privatisierung von Wohnungsbeständen“ 
	 Erste Sitzung im Frühjahr	 Bonn 
	 Zweite Sitzung im Herbst	 Bonn

Arbeitskreis „Europa“ 
	 (i. V. m. VdW saar) 
	 Weitere Sitzungen noch nicht terminiert

Arbeitsgemeinschaft  
rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen  
π 	 �Vollversammlung 

Dienstag, 01.04., 11.00 Uhr	 Speyer 
Dienstag, 04.11., 10.00 Uhr	 Koblenz

π 	 �Arbeitsausschuss 
Dienstag, 04.03., 10.00 Uhr	 Koblenz 
Donnerstag, 25.09., 10.00 Uhr	 Mainz

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

Preisverleihung VdWeb-Bewerb 
	 Freitag, 29.08.	

Daseinsvorsorge sichern in Stadt und Land 
	 (i. V. m. Innenministerium Rheinland-Pfalz u. a.) 
	 Dezember	 Rheinland-Pfalz

Veranstaltungsreihen

Aktuelles Steuerrecht 
π 	 �1. Tagung 2008 

Mittwoch, 28.05., 10.00 Uhr	 Bochum

π 	 �2. Tagung 2008 
Mittwoch, 19.11., 10.00 Uhr	 Bochum

Aktuelles Mietrecht 
π 	 �1. Tagung 2008 

Donnerstag, 12.06., 10.00 Uhr	 Bonn

π 	 �2. Tagung 2008 
Mittwoch, 24.09., 10.00 Uhr	 Mainz

Aktuelles Wohneigentumsrecht 
	 Mittwoch, 05.11., 10.00 Uhr	 Köln

Technik in der Wohnungswirtschaft 
π 	 Einsatz alternativer Energien 
	 Mittwoch, 03.09., 10.00 Uhr	 Wiesbaden

π 	 �Wohngesundheit – Trinkwasser, Schimmel, Baustoffe 
Donnerstag, 23.10., 10.00 Uhr 	 Bochum

Marktplatz Wohnungsgenossenschaften 
π 	 �Altersvorsorge 

Donnerstag, 04.12., 10.00 Uhr	 Bonn

Treffpunkt Ehrenamt in Genossenschaften 
π 	 �1. Treffpunkt 2008 

Fr./Sa., 24./25.10.	 Münster

π 	 ��2. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 24./25.10.	 Münster

π 	 �3. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 07./08.11.	 Bad Neuenahr

π 	 �4. Treffpunkt 2008 
Fr./Sa., 14./15.11.	 Kassel

Treffpunkt Hausmeister in der Wohnungswirtschaft 
	 Fr./Sa., 07./08.11.	 Bochum

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.

Fachausschuss für EDV und Organisation 

Am 29. Januar 2008 fand in Speyer eine 
Sitzung des Fachausschusses für EDV 
und Organisation des VdW südwest statt. 
Schwerpunkt war der Bereich Migration 
von EDV-Systemen.

Zunächst berichtete Frank Stölting, Leiter 
der IT-Abteilung der Nassauischen Heim-
stätte, über Erfahrungen der EDV-Migra-
tion in seiner Unternehmensgruppe. Er 

Migration von EDV-Systemen

zeigte auf, dass eine gründliche Vorberei-
tung für den späteren Erfolg entscheidend 
ist. Hierzu zählten nicht nur die intensive 
Einbindung des Betriebsrates, sondern 
auch aller Mitarbeiter, die über Schulungen 
in größerem Umfang mit den neuen Pro-
grammen vertraut gemacht wurden. 

Danach berichtete Hartmut Eßl, VdW süd-
west, über die Möglichkeiten, die Migrati-

on von EDV-Systemen zu prüfen. In der 
Diskussion wurde schnell deutlich, dass 
eine projektbegleitende Migrationsprü-
fung zum Erfolg einer Umstellung beiträgt 
und diese im Falle von geplanten Migrati-
onen nachdrücklich empfohlen werden 
kann, um Probleme im Vorfeld auszuräu-
men. �
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Verbandsrat

Der Verbandsrat des VdW südwest beschäf-
tigte sich in seiner Sitzung am 12. Februar 
2008 mit einer breiten Themenpalette. Vor 
dem Hintergrund der anhaltenden poli-
tischen Debatten standen vor allem Ener-
giethemen im Vordergrund. Deutlich wurde 
auch, dass aufgrund der Strukturprobleme 
in einigen Regionen des Verbandsgebietes 
die Herausforderungen des Stadtumbaus 
deutlich zunehmen. Dabei dürfe auch die 
Förderung von Marktbereinigungsmaß-
nahmen, etwa durch Abriss, kein Tabuthe-
ma sein. 

Bei den Energiethemen beschäftigte sich 
der Verbandsrat unter anderem mit den 

Stadtumbau wird immer dringender

zu erwartenden Folgen der Einführung 
eines energetischen Mietspiegels in Frank-
furt. Kritisiert wurde dabei die Einführung 
eines Energiebedarfsausweises „durch die 
Hintertür“, da durch die Erhebungsmetho-
dik die Anwendung und Umsetzung durch 
einen Bedarfsausweis quasi zur Verpflich-
tung werde (siehe auch S. 12). 

Zufrieden zeigte sich der Verbandsrat 
mit der öffentlichen Wahrnehmung der 
Ergebnisse der Beratungen auf der vom 
Verband initiierten und ausgerichteten 
Energiekonferenz WIE im November des 
vergangenen Jahres in Darmstadt. 

Die Stadtumbauproblematik nehme in 
Hessen insbesondere im Zusammenhang 
mit dem Truppenabbau in mehreren Re-
gionen zu, so der Verbandsrat. Bei der 
erforderlichen Marktbereinigung stellen 
sich bei vielen Unternehmen zudem bi-
lanzielle Konsequenzen dar, deren Auswir-
kungen faktisch nicht zu stemmen seien. 
Dies sollte deshalb bei den anstehenden 
Diskussionen über die Fortsetzung der 
Stadtumbauförderung nach 2009 berück-
sichtigt werden.

Weiteres Diskussionsthema war insbeson-
dere der Verkauf von Krediten durch Ban-
ken. �

VdW südwest: Termine 2008
Gremien/Ausschüsse/Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

Verbandsrat 
	� Dienstag, 08.04., 14.00 Uhr	 Frankfurt 

Dienstag, 10.06., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Dienstag, 19.08., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 08.09., 16.00 Uhr	 Darmstadt 
Dienstag, 25.11., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Prüfungsausschuss 
	� Dienstag, 08.04., 10.00 Uhr	 Frankfurt 

Montag, 09.06., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 18.08., 15.00 Uhr	 Frankfurt 
Montag, 24.11., 15.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Genossenschaften 
 	� Dienstag, 23.09., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Kapitalgesellschaften 
 	� Termine in Vorbereitung

Fachausschuss für Hausbewirtschaftung 
 	� Mittwoch, 02.04., 10.00 Uhr	 Ludwigshafen 

Eine weitere Sitzung im Herbst

Fachausschuss für Recht 
 	� Mittwoch, 11.06., 10.00 Uhr	 Wiesbaden 

Mittwoch, 22.10., 10.00 Uhr	 Frankfurt

Fachausschuss für Steuern 
 	 Mittwoch, 16.04., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
 	 Weitere Termine in Vorbereitung

Fachausschuss für Planung und Technik 
 	 Donnerstag, 10.04., 13.30 Uhr 
 	 Donnerstag, 14.08., 13.30 Uhr

Fachausschuss für Berufliche Bildung und Personalentwicklung 
 	 Dienstag, 04.03., 10.00 Uhr	 Frankfurt 
 	 Donnerstag, 04.09., 10.00 Uhr

Fachausschuss für Eigentum 
 	 Mittwoch, 16.04., 10.00 Uhr	 Darmstadt 
 	 Mittwoch, 29.10., 10.00 Uhr

Fachausschuss für EDV und Organisation 
 	 Dienstag, 18.11., 11.00 Uhr

Arbeitskreis Zukunft gestalten 
 	 Termine in Vorbereitung

Arbeitsgruppe Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 	 Termine in Vorbereitung

Tagungen/Kongresse/Veranstaltungen

π 	 6. Gemeinsamer Genossenschaftstag 
	� (i. V. m. vier weiteren Verbänden der Wohnungswirtschaft) 

Di. – Do., 06. – 08.05.	 Frankfurt

π 	� Informationsveranstaltung „Aktuelle Förderprogramme“ 
(i. V. m. Landestreuhandstelle Hessen) 
Donnerstag, 29.05., 10.00 Uhr	 Frankfurt

π 	 Workshop Change-Management 
	 Montag, 18.06.

π 	� Verbandstag 
Mo. – Mi., 08. – 10.09.	 Darmstadt

π 	 Antikorruption und Baurevision 
       Herbst

Die Termine werden in jeder Ausgabe des VerbandsMagazins  
ergänzt bzw. aktualisiert.
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Aus den Unternehmen

Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt

Näher zusammenrücken im Quartier – um 
dies den Bewohnern nicht nur im über-
tragenen Sinne zu erleichtern, ließ die 
Nassauische Heimstätte (NH) eine bunte 
Bank durch ihr Quartier in Bischofsheim 
wandern. So konnten die 
Bewohner ungezwungen 
Platz nehmen und sich zur 
Lebens- und Wohnqualität 
im Quartier äußern.

Marcus Schenk von der 
NH und Claudia Hesping 
sind sichtlich zufrieden. 
Die ehemalige Pastoralre-
ferentin hatte mit ihrem 
Team der evangelischen 
Gemeinde Christkönig das 
Konzept der „Bunten Bank“ 
ursprünglich für ihre Pfarrei entwickelt 
und nun gemeinsam mit dem Quartiers-
management der NH umgesetzt. Nachein-
ander waren die Vorbeikommenden auf 
dem Friedrich-Ebert-Platz, vor der Jerusa-
lemsiedlung und am Quartiersbüro einge-
laden, sich auszuruhen und ihre Meinung 
zum Quartiersmanagement loszuwerden.

Lebensqualität gefragt

Um das ganze Vorhaben einladend zu 
gestalten, musste die Parkbank aber erst 
einmal von zahlreichen Kindern aus dem 
Quartier neu bemalt werden. Jetzt laden 
ein gelbes Krokodil, Blumen und bunte 
Farben die Bewohner zu einer Pause ein. 
Denn Zeit sollte man sich schon nehmen, 

ProjektStadt Bischofsheim 
um die unterschiedlichen Fragen zur Le-
bensqualität in Bischofsheim und zu den 
Fortschritten im Programm „Soziale Stadt“ 
zu beantworten. 

Zufrieden mit dem Quartier

Über 40 Personen zwischen 
vier und 80 Jahren hatten am 
Ende an den unterschiedlichen 
Standorten der „Bunten Bank“ 
Platz genommen und den Frage-
bogen mit sechs verschiedenen 
Aspekten des Zusammenlebens 
beantwortet.

Dabei zeigte sich in der Aus-
wertung, dass alle befragten Be-
wohner sehr zu-

frieden mit der Situation 
in Bischofsheim und dem 
Quartiersmanagement der 
NH sind. Die Wohnqualität 
wird als hoch eingeschätzt 
und vor allem mit der gu-
ten Infrastruktur der Ge-
meinde begründet.

„Es gibt alles und in Reich-
weite“ bringt eine junge 
Mutter bei der Umfrage 
den Standortvorteil auf den 
Punkt. Die vielen Kinder 
machen das Quartier jung 
und lebendig, was auch 
zwei türkische Männer er-
freute. Sie lobten das gute Miteinander 

und stellten heraus, dass man 
hier deshalb auch aufeinander 
aufpasse.

Auch Kritik geäußert 

Aber nicht nur Positives wurde 
den beiden Initiatoren berich-
tet. So hat die günstige Ver-
kehrslage mit Nähe zu Bahnhof 
und Flughafen auch negative 
Seiten. Alle Befragten störten 
sich an der Lärmentwicklung. 
Auch stellte der dichte Autover-
kehr eine Gefahr für die vielen 
Kinder dar. Beim Spielen auf 
der Straße oder auf dem Weg 
zur Schule müssten sich die 

Eltern wegen des Autoverkehrs viele Sor-
gen machen.

Gutes Zeugnis für das Projekt

Einhellig positiv wurde von den Bewoh-
nern das Projekt „Soziale Stadt“ Bischofs-
heim bewertet. Mehr und mehr iden-
tifizierten sich die Menschen mit dem 
Quartier, was insbesondere mit den vielen 
nichtinvestiven Maßnahmen im Jahr 2007 
zusammenhängt. Ob bei gemeinsamen 
Grillfesten, Kunstausstellungen im Quar-
tiersbüro oder einem Filmprojekt – die 
Vielzahl der Projekte brachte die Quar-
tiersbewohner zusammen und gab Anlass 
zum aktiven Mitmachen.

Wünsch’ Dir was

Zu guter Letzt konnten alle Befragten 
noch ihren ganz persönlichen Wunsch 
zu Bischofsheim äußern. Vor allem mehr 
Grünflächen und eine verbesserte Ver-
kehrsplanung lag den Bewohnern dabei 
am Herzen. Auch wurde mehrfach auf den 
Bedarf an mehr Jugendarbeit hingewiesen. 
Aber es gab auch ganz konkrete Wünsche 
von den Kindern und Jugendlichen: ein 
Schwimmbad und ein Schnellrestaurant 
für Hamburger.

Die genaue Auswertung der Fragebögen 
wird an die Gemeinde übergeben. In eini-
gen Wochen weiß man dann mehr über 
die weiteren Anregungen und Kritikpunkte 
der Befragten.�

Die ehemalige Pastoralreferentin Claudia Hesping  
mit dem Sozialpädagogen Marcus H. Schenk  
vom Quartiersmanagement der NH Projektstadt

Bunt und lebhaft: Die vielen Kinder verjüngen  
das Quartier in Bischofsheim.
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Immobilienwirtschaft 
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Frankfurter Neue Presse 
19.02.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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Insolvenzrecht

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in 
seiner Entscheidung vom 31. Dezember 
2006 mit der Frage auseinandergesetzt, 
ob dem Mieter ein Aufrechnungsrecht mit 
Nebenkostenguthaben aus Zeiten vor In-
solvenzeröffnung über das Vermögen des 
Vermieters zusteht.

Im zugrunde liegenden Fall war im Sep-
tember 2001 das Insolvenzverfahren über 
das Vermögen des Vermieters eröffnet 
worden. Im Mai 2002 erstellte der In-
solvenzverwalter die Nebenkostenabrech-
nung für das Jahr 2000, welche ein Gutha-
ben für die Mieter auswies. Dieses brachte 
der Mieter durch Aufrechnung mit der 
Miete für den Monat Juli 2002 in Abzug. 

Mieter darf Nebenkostenguthaben verrechnen
Zudem rechnete er auch ein Nebenkosten-
guthaben für den Zeitraum vom 1. Januar 
2001 bis 1. August 2001 mit Mieten für die 
Monate Februar und März 2003 auf.

Der BGH bestätigte die Vorgehenswei-
se des Mieters. Ein Aufrechnungsrecht 
des Mieters ergebe sich aus § 95 Abs. 1 
Insolvenzordnung (InsO). Nach dieser 
Vorschrift ist die Aufrechnung möglich, 
wenn die Aufrechnungslage erst im In-
solvenzverfahren eintritt. § 95 Abs. 1 Satz 1 
InsO erfasse alle Fälle, in denen nur eine 
vertragliche Bedingung oder gesetzliche 
Voraussetzung für das Entstehen der ei-
nen oder der anderen Forderung fehlt. Die 
Vorschrift soll die Gläubiger schützen, de-

ren Forderung in ihrem rechtlichen Kern 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
oder vertraglicher Vereinbarung bereits 
gesichert ist und fällig wird, ohne dass es 
einer weiteren Rechtshandlung des An-
spruchsinhabers bedarf.

Der BGH erkannte die Mietzinsansprüche 
für die Monate Juli 2002 sowie Februar 
und März 2003 als befristet an, welche 
mit Beginn des jeweiligen Zeitabschnitts, 
für den der Mietzins zu zahlen ist, ent-
stehen. Damit stünden sie aufschiebend 
bedingten Ansprüchen im Sinne des § 95 
Abs. 1 InsO gleich.

Weiterhin führte der BGH aus, dass auch 
die Nebenkostenguthaben, welche dem 
Mieter zustanden, unter die Vorschrift 
des § 95 Abs. 1 InsO zu fassen seien. Die 
Abrechnungszeiträume, auf die sich die 
streitigen Überzahlungen bezogen, waren 
bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
abgelaufen. Somit war die für einen Rück-
zahlungsanspruch maßgebliche Bedin-
gung der Überzahlung bereits eingetreten. 
Es fehlte lediglich jeweils die Abrechnung, 
mit deren Erstellung der Rückforderungs-
anspruch fällig wurde. Spätestens in dem 
Zeitpunkt, in dem auch die Mietforde-
rungen fällig waren, konnte daher nach 
Auffassung des BGH der Mieter die Auf-
rechnung mit den Mieten erklären (Ur-
teil des BGH vom 21.12.2006, Az.: IX ZR 
7/06, www.bundesgerichtshof.de).

Anmerkung

Wenngleich die Entscheidung des BGH 
den Fall der Vermieterinsolvenz betrifft, so 
sind die dort getroffenen Grundsätze auch 
auf den Fall der häufig vorkommenden 
Mieterinsolvenz übertragbar.

Dies gilt insbesondere für die Fälle, in 
denen Ansprüche aus Nebenkostennach-
forderungen des Vermieters für den Zeit-
raum vor Insolvenzeröffnung erst nach 
der Insolvenzeröffnung fällig werden. 
Denkbare Gegenansprüche des Mieters 
sind neben Ansprüchen aus Betriebskos-
tenguthaben auch Aufwendungsersatzan-
sprüche und nachträgliche Mietminde-
rungsforderungen. 

Durch die Aufrechnungsmöglichkeit nach 
§ 95 InsO bietet sich dem Vermieter eine 
Möglichkeit, sich im Falle der Insolvenz 
des Mieters schadlos zu halten. �

In Betriebskosten ist Position  
„Hausstrom“ zu erläutern

Aktuelles Mietrecht in Leitsätzen

In der Betriebskostenabrechnung be-
darf die Position „Hausstrom“, die den 
Allgemeinstrom umlagefähig enthält, 
der Erläuterung ihrer Zusammenset-
zung, soweit nicht umlagefähige Kos-
tenanteile wie Strom der Klingelanlage 
oder Heizungsstrom darin enthalten 
sind. (Urteil des AG Leipzig vom 
14.09.2007, Az.: 163 C 496/07 in WuM 
2007, S. 576).

Kein Umlagenausfallwagnis  
im preisfreien Wohnraum

In Mietverträgen über freifinanzierte 
Wohnungen ist die Auferlegung eines 
Umlagenausfallwagnisses (von zwei 
Prozent) unwirksam (Beschluss des LG 
Trier vom 15.10.2007, Az.: 11 O 258/07 
in WuM 2007, S. 626).

Unterschrift in Mietverträgen  
mit juristischen Personen

Zur Wahrung der Schriftform eines 
Mietvertrages mit einer GmbH als al-
leiniger Mieterin oder Vermieterin ist 
es nicht erforderlich, dass die auf deren 
Seite geleistete Unterschrift mit einem 

die Vertretung kennzeichnenden Zu-
satz versehen wird. 

Dies gilt auch dann, wenn die GmbH 
satzungsgemäß von zwei Geschäfts-
führern gemeinsam vertreten wird, 
die Unterschrift in der für die GmbH 
vorgesehenen Unterschriftszeile aber 
(hier: mit dem Zusatz „i. V.“) von 
einem Dritten stammt. Ob dieser 
hierzu bevollmächtigt war oder als 
vollmachtloser Vertreter unterzeich-
net hat, ist eine Frage des Zustande-
kommens des Vertrages, nicht der 
Wahrung seiner Form (Urteil des 
BGH vom 19.09.2007, Az.: XII ZR 
121/05, www.bundesgerichtshof.de).

Wahrung der Schriftform  
bei Mietverträgen  
mit Aktiengesellschaften

Unterzeichnet nur einer von zwei 
Vorständen einer Aktiengesellschaft 
für diese einen Mietvertrag, ist zur 
Wahrung der Schriftform ein Vertre-
tungszusatz nicht erforderlich (Urteil 
des KG Berlin vom 24.05.2007, Az.:  
8 U 193/06 in NZM 2007, S. 803).
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Wohnraummietrecht

Ein Mieter einer Wohnung, der eigenmäch-
tig einen Mangel der Mietsache beseitigt, 
ohne dass der Vermieter mit der Mangelbe-
seitigung in Verzug ist oder die umgehende 
Beseitigung des Mangels zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Mietsache not-
wendig ist, hat keinen Anspruch auf Ersatz 
seiner Aufwendungen zur Mangelbesei-
tigung. Dies hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) mit Urteil vom 16. Januar 2008 ent-
schieden. 

Dem Urteil lag im Wesentlichen folgender 
Sachverhalt zu Grunde:

Die Klägerin war Mieterin einer Wohnung 
des Beklagten. Im Mietvertrag vom 28. 
Dezember 2001 heißt es unter anderem: 
„Heizung muss dringend kontrolliert wer-
den“. Die Klägerin hat behauptet, sie habe 

Kostenerstattung für Mieter  
bei eigenmächtiger Beseitigung des Mangels

im Oktober 2002 Mängel der Heizung 
durch einen Installateur beseitigen las-
sen und den Beklagten auf Erstattung der 
dafür gezahlten Vergütung in Anspruch 
genommen. 

Der Klägerin steht nach Auffassung des 
BGH kein Aufwendungsersatzanspruch 
nach § 536a Abs. 2 Nr. 1 BGB zu. Denn sie 
habe den Beklagten vor der Beseitigung 
der von ihr behaupteten Mängel nicht 
durch Mahnung in Verzug gesetzt. Die 
Absprache im Mietvertrag, die Heizung 
müsse „dringend kontrolliert“ werden, 
mache eine Mahnung zur Mängelbesei-
tigung nicht entbehrlich. Danach hätte 
die Klägerin auf Rechnung des Beklag-
ten allenfalls eine Kontrolle der Heizung, 
nicht aber die Beseitigung von Mängeln in 
Auftrag geben dürfen. 

Die Klägerin könne Ersatz ihrer Aufwen-
dungen auch nicht nach § 539 Abs. 1 BGB 
in Verbindung mit den Vorschriften über 
die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 
ff. BGB) verlangen, so der BGH weiter. 
Diese Bestimmungen böten keine Rechts-
grundlage für einen Anspruch des Mieters 
auf Aufwendungsersatz nach Selbstbeseiti-
gung eines Mangels der Wohnung. 

Auch ein Schadensersatzanspruch des 
Mieters aus § 536a Abs. 1 BGB komme 
nicht in Betracht. Denn nach der gesetz-
lichen Wertung des § 536a Abs. 2 Nr. 1 BGB 
komme dem Vermieter grundsätzlich der 
Vorrang bei der Beseitigung von Mängeln 
zu. Er solle nicht vor „vollendete Tatsa-
chen“ gestellt werden, sondern grundsätz-
lich selbst die Möglichkeit haben, die Miet-
sache darauf zu überprüfen, ob der Mangel 
besteht, auf welcher Ursache er beruht 
sowie ob und auf welche Weise er beseitigt 
werden kann (Urteil des Bundesgerichts-
hofs vom 16.01.2008, Az.: VIII ZR 222/06, 
www.bundesgerichtshof.de).�

Vergaberecht

Mit einem weiteren Beschluss vom 12. De-
zember 2007 hat der Vergabesenat des 
Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf sei-
ne erstmals in der „Ahlhorn-Entscheidung“ 
vom 13. Juni 2007 geäußerte Auffassung 
bestätigt, dass eine Kommune, die städ-
tische Grundstücke mit einer Bauverpflich-
tung verkaufen möchte, die Vorschriften 
des Vergaberechts einhalten muss. 

Eine nordrhein-westfälische Kommune 
wollte durch einen Investorenwettbewerb 
den Verkauf und die Bebauung zusam-
menhängender städtischer Grundstücke 
erreichen. Die Grundstücke sollten gegen 
„Höchstgebot mit Bauverpflichtung“ ver-
äußert werden. Der Erwerber sollte sich zu 
einer, den Festsetzungen des Bebauungs-
plans und dem vorgestellten Baukonzept 
entsprechenden Neubebauung innerhalb 
bestimmter Frist verpflichten. Die Bebau-
ung sollte die städtische Infrastruktur ver-
bessern und den betreffenden Stadtteil 
aufwerten. Über das Bebauungskonzept 
war verhandelt worden. Im Entwurf eines 

Vergabepflicht bei Verkauf städtischer Grundstücke  
in Verbindung mit einem städtebaulichen Vertrag

notariellen Kaufvertrags stellte die Stadt 
weitere Vorgaben an die Bebauung und 
an die Nutzung.

Der Vergabesenat des OLG Düsseldorf hat 
das geplante Vertragswerk als einen öffent-
lichen Bauauftrag qualifiziert, da neben 
einem Grundstückskauf auch ein Bauwerk 
zu errichten sei, das eine wirtschaftliche 
Funktion erfülle, nämlich einem von der 
Stadt erkannten städtebaulichen Entwick-
lungsbedarf Rechnung trage und im Sinne 
einer öffentlichen Zweckbestimmung das 
betreffende Gebiet städtebaulich aufwer-
ten solle.

Nach Ansicht des OLG sei der Sachverhalt 
so auszulegen, dass die Stadt zur Sicher-
stellung der wirtschaftlichen Funktion, 
die dem künftigen Bauwerk städtebau-
lich zuzumessen war, von dem Erwerber 
der Grundstücke zugleich Bauleistungen 
einkaufe. Wegen dieses Teils der Abma-
chungen unterliege der gesamte Vertrag 
dem Vergaberecht.

In den Entscheidungsgründen stützt sich 
der Senat auf einschlägige Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der 
ausgeführt hatte, dass der bloße Zusam-
menhang eines öffentlichen Bauauftrags 
mit der öffentlich-rechtlichen Planungs-
hoheit und deren Ausübung durch die 
Kommune den Vertrag nicht aus dem An-
wendungsbereich des Vergaberechts hi-
nausführe (EuGH, Urteil vom 12.07.2001, 
Az.: C-399/98). 

Auch hat der Vergabesenat nochmals klar-
gestellt, dass es für die Annahme eines 
öffentlichen Bauauftrags nicht darauf an-
komme, ob sich der öffentliche Auftragge-
ber eine Bauleistung für Zwecke seiner 
eigenen Aufgabenerfüllung beschaffe  
(Beschluss des OLG Düsseldorf vom 
12.12.2007, Az.: VII – Verg 30/07,  
www.olg-duesseldorf.de). �
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Verwaltungsrecht

Der Besitzer von Abfällen aus privaten Haus-
haltungen verletzt seine Überlassungspflicht 
nicht, wenn er oder ein von ihm beauftragter 
Dritter aus einem auf seinem Grundstück 
stehenden Restabfallbehälter vor Überlas-
sung an den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger werthaltige Abfälle entnimmt 
und der ordnungsge-
mäßen Entsorgung zu-
führt. Dies entschied 
das Bundesverwaltungs-
gericht mit Urteil vom 
13. Dezember 2007.

Die Klägerin, ein Dienst-
leistungsunternehmen, 
wurde von einem Woh-
nungsunternehmen be-
auftragt, den Inhalt der Restabfallbehälter 
auf dem Wohngrundstück vor Ort nach-
zusortieren und werthaltige Abfälle wie 
Papier, Karton, Verpackungsmaterial und 
Altglas den dafür bestimmten Wertstoffbe-
hältern zuzuführen. Das Abfallwirtschafts-
unternehmen der Stadt Mannheim unter-
sagte der Klägerin das Aussondern, weil 
sie damit in die Organisationshoheit des 

Nachsortieren von Haushaltsabfällen vor  
Überlassung an Entsorgungsträger zulässig

öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 
eingreife, eine unzulässige Abfallbehand-
lung vornehme und Gesundheitsgefahren 
verursache. Die dagegen erhobene Klage 
hatte in allen Instanzen Erfolg.

Das Bundesverwaltungsgericht führte zur 
Begründung aus, dass 
Abfälle in der Regel be-
reitgestellt werden, bevor 
sie überlassen werden. 
Erst die Überlassung der 
Abfälle an den öffent-
lich-rechtlichen Entsor-
gungsträger löst dessen 
Entsorgungspflicht aus. 
Vor der Überlassung ist 
der Abfallbesitzer be-

rechtigt, in den Restabfallbehälter gewor-
fene, werthaltige Abfälle auszusortieren 
und ordnungsgemäß entsorgen zu lassen. 

Der bundesrechtliche Begriff des Über-
lassens schließt eine landesrechtliche Re-
gelung aus, die schon das Bereitstellen 
als Überlassen der Abfälle fingiert. Durch 
Landesrecht dürfen nur Ort, Zeit sowie 

Art und Weise der Überlassung von Abfäl-
len konkretisiert werden. Vor der Abfuhr 
der Abfälle darf der Abfallbesitzer Abfälle 
aus dem Abfallbehälter aussondern und 
der ordnungsgemäßen Entsorgung zufüh-
ren. Darin liegt auch keine unzulässige 
Abfallbehandlung (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichtes vom 13.12.2007, Az.:  
7 C 42.07, www.bverwg.de).

Anmerkung

Durch diese Entscheidung ist nunmehr 
Rechtssicherheit für die Wohnungsunter-
nehmen geschaffen worden, die die nach-
trägliche Müllsortierung durch Fremdunter-
nehmen oder eigene Mitarbeiter im Rahmen 
des so genannten Müllmanagements durch-
führen bzw. durchführen wollen. Dies kann 
den Wohnungsunternehmen im Regelfall 
behördlich nicht mehr untersagt werden.

Die damit zugunsten der Vermieter ent-
schiedene Frage zur öffentlich-rechtlichen 
Zulässigkeit des Müllnachsortierens ist 
aber von der Frage, ob die dadurch entste-
henden Kosten als Betriebskosten umgelegt 
werden dürfen, zu trennen. Dies ist von den 
Zivilgerichten zu klären. Diese werden 
noch zu entscheiden haben, ob die frühere 
Auffassung der Rechtsprechung, dass diese 
Kosten nicht umlegbar sind, durch die Neu-
fassung des § 2 Nr. 8 Betriebskostenverord-
nung überholt worden ist.�

Wohnungseigentumsrecht

Der Wohnungseigentumsverwalter muss 
die Bescheinigung zum Nachweis der  
Kosten i. S. d. § 35a EStG – haushaltsnahe 
Dienstleistungen – nicht unentgeltlich er-
stellen. Das entschied das Amtsgericht 
(AG) Neuss.

Nach dem Sachverhalt, der dem Verfah-
ren zugrunde lag, hatte ein Wohnungs-
eigentümer die Ansicht vertreten, dass 
die Jahresabrechnung eine Aufteilung der 
Kosten, welche als haushaltsnahe Dienst-
leistungen steuerlich geltend gemacht 
werden können, in einer Einzelposition 
gesondert enthalten müsse. Die Erstel-
lung der Jahresabrechnung aber sei mit 
der vertraglich vereinbarten Vergütung 
abgegolten. Die Verwalterin hatte dagegen 

Verwalter steht Zusatzvergütung  
für Bescheinigung über „haushaltsnahe Dienstleistungen“ zu

angekündigt, eine entsprechende Beschei-
nigung werde nur erstellt, wenn eine Zah-
lung von 25 Euro erfolge. 

Das AG Neuss hat zugunsten der Ver-
walterin entschieden. In der Hausgeldab-
rechnung habe eine ordnungsgemäße 
und ordentlich lesbare Aufstellung aller 
Einnahmen und Ausgaben zu erscheinen. 
Die steuerliche Behandlung der ihn be-
treffenden Einzelabrechnung sei dagegen 
Sache des jeweiligen Sondereigentümers.

So, wie der einzelne Wohnungseigentümer 
verlangen könne, dass ihm der Verwalter 
seinen Anteil an der Zinsabschlagszahlung 
bescheinigt, damit er die Steuer anteilig 
vom Finanzamt erstattet bekommt, kann 

der einzelne Wohnungseigentümer auch 
verlangen, dass ihm der Verwalter die ihn 
betreffenden, anteiligen haushaltsnahen 
Dienstleistungen bescheinigt. Er könne 
aber nicht verlangen, dass der Verwalter 
diese Bescheinigung kostenfrei erstellt. 

Es sei nämlich ein erheblicher Verwaltungs-
aufwand zu betreiben, um die entspre-
chenden Kostenbelege und Rechnungen 
zusammenzustellen, um eine Bescheini-
gung über haushaltsnahe Dienstleistungen 
zu erstellen. Die Erstellung dieser Beschei-
nigung ist keinesfalls als mit der üblichen 
Verwaltervergütung erfasste Regelleistung 
anzusehen (Beschluss des AG Neuss vom 
29.06.2007, Az.: 74 II 106/07 WEG in 
NZM 2007, S. 736).�

©Paul-Georg Meister, PIXELIO
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Der Spar- und Bauverein Solingen eG (SBV) hat seinen gesamten Bestand von mehr 

als 7.300 Wohnungen vier zielgruppenspezifischen Marken zugeordnet. So kann ein 

Interessent auf den ersten Blick ersehen, welche Angebote den eigenen Bedürfnissen 

und Wohnpräferenzen entsprechen.

Kundenorientierung: 
Mehr Transparenz dank konsequentem 
Wohnungsmarkenkonzept

34 Projekte

Hintergrund und Ausgangssituation

Das ehrgeizige, im Herbst 2006 gestartete 
Projekt zielte in erster Linie darauf ab, po-
tenziellen Neukunden mehr Orientierung 
zu bieten. Ausgangssituation war, dass der 
SBV als größter Solinger Vermieter – jeder 
zehnte Solinger wohnt in einem Haus der 
Wohnungsgenossenschaft – seine Woh-
nungen noch offensiver 
und transparenter anbie-
ten wollte.

„Inzwischen sind die in-
ternen Arbeiten, also die 
Klassifizierung sämtlicher 
Wohnungen, weitestge-
hend abgeschlossen“, 
bilanziert SBV-Vorstand 
Ulrich Bimberg. Dabei 
ist man wie folgt vorge-
gangen.

Die Bestandssegmentierung, die in erster 
Linie auf die Unterstützung des Vermie-
tungsgeschäfts abzielt, wird beim Woh-
nungswechsel vorgenommen. Durch diese 
Projektorganisation ist gewährleistet, dass 
die Dynamik der Bestandsentwicklung ihren 
Niederschlag in der Klassifizierung findet 
und die Ergebnisse individueller Umbauten 
oder struktureller Großmodernisierungen 
in die Bewertung einfließen. Setzt man eine 
Fluktuationsrate von zehn Prozent an, so 
werden ca. 700 Objekte jährlich bewertet. 

Das Ergebnis: vier Marken

π � „gut & günstig“

„gut & günstig“ richtet sich an preisbewusste 
Mieter, die aber selbstverständlich von allen 
Vorteilen der genossenschaftlichen Wohn-
form profitieren. „Es gibt keine Mieter zwei-
ter Klasse. Alle Genossenschaftsmitglieder 
profitieren von den Mehrwerten des SBV, 
unabhängig davon, wie hoch ihr Mietpreis 
ist und ob jemand im Neu- oder Altbau 
wohnt“, macht Ulrich Bimberg deutlich. 

So beschreibt die Genossen-
schaft ihre „gut & günstig“-
Angebote – darunter finden 
sich Altbauten ebenso wie 
kindgerechte Familiensied-
lungen – als „praktisch, sicher 
und solide“. Im Angebot sind 
Wohnungen sämtlicher Grö-
ßenordnungen, richtet sich 
die Marke doch gleicherma-
ßen an den jungen Starter-
haushalt mit kleinem Budget 

wie an Familien auf der Suche nach viel 
Platz und großzügigem Wohnumfeld. 

Und der positive Nebeneffekt dieser preis-
günstigen Offerten liegt auf der Hand: Man 
hat „einfach mehr fürs Leben übrig“. 

π � „Mehr für Sie!“

Unter dieser Marke finden sich Wohnungen, 
die wegen individueller Vorteile hinsichtlich 
ihrer Ausstattung oder Lage ein gewisses 
Extra an Wohnqualität bieten. Dazu zählen 

z. B. frisch modernisierte Wohnungen mit 
energieeffizienten Heizsystemen, die sich 
durch ihre stadtnahe und zugleich ruhige 
Lage im Grünen auszeichnen. 

π � „selbständig & sicher“

Mit „selbständig & sicher“ hat der SBV bar-
rierearme und behindertengerechte Woh-
nungen klassifiziert. Ansprechen will die 
Genossenschaft damit die immer größere 
Zahl älterer Menschen, die trotz Hilfe- und/

oder Pflegebedarf selbständig und unbe-
schwert wohnen möchten.

Einen hohen Wohnkomfort zu erschwing-
lichen Preisen bieten neben den klassischen 
Seniorenwohnungen weitere barrierearme 
Erdgeschosswohnungen in verschiedenen 
Lagen, z. B. im Neubaugebiet „Börkhauser 
Feld“. „Das Wohnungsangebot wird durch 
Rat und Tat ergänzt“, kann man auf den 
Internetseiten lesen: Der SBV-Sozialdienst 

Spar- und Bauverein Solingen eG

Ein Zielgruppenmotiv der Marke  
„selbständig & sicher“

Die Marke „gut & günstig“
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und ein Seniorenbüro beraten die älteren 
Mitglieder der Genossenschaft rund ums 
Wohnen und bieten ihre Unterstützung 
an.

In diese Markenkategorie fällt u. a. das noch 
in Planung befindliche Seniorenwohnpro-
jekt „Weegerhof“. Bereits in einem frühen 
Planungsstadium gingen beim SBV etliche 
interessierte Nachfragen ein. In der Sied-
lung Weegerhof sind 70 bis 80 Altenwoh-
nungen und zwei bis drei betreute Wohnge-
meinschaften geplant. Diesbezüglich wird 
der SBV u. a. mit Bethanien kooperieren. 

π � „neu & neuwertig“

Mit der Marke „neu & neuwertig“ bedient 
der SBV das obere Segment auf dem Solin-
ger Wohnungsmarkt. Diese Angebote ori-
entieren sich am anspruchsvollen Kunden, 
der praktisch wie im Eigenheim wohnen 
will und an Topwohnungen in bevorzugten 
Lagen interessiert ist.

Gerhard Rohde, technischer Vorstand beim 
SBV, erklärt, warum der SBV die Marketing-

„Neuwertig“ – Wohnen in der Traditionssiedlung Weegerhof Die aktuelle Plakat-Kampagne der Genossenschaft

aktivitäten gerade mit dieser Marke begon-
nen hat: „Wir wissen, dass viele Menschen 
ein so hochwertiges Wohnangebot nicht 
unbedingt mit uns als sozial engagierter 

Genossenschaft in Verbindung brin-
gen.“

Wie der Name der Marke schon sagt: 
„neuwertig“ steht für stilvoll mo-
dernisierte Altbau-Immobilien „mit 
nostalgischem Äußeren und moder-
nem Innenleben“, gelegen etwa in 
den Traditionssiedlungen des SBV, 
oder Wohnungen im Fünfziger-
Jahre-Stil mit Terrasse und Garten. 
„Neu“ – das sind beispielsweise die 
vor allem von Familien begehrten, 
großzügig geschnittenen Mietrei-
henhäuser im Börkhauser Feld.

Einbindung  
in ein Gesamtkonzept 

Selbstverständlich findet das neue 
Markenkonzept seinen Niederschlag 

in den – jetzt deutlich verstärkten – Marke-
tingaktivitäten des SBV.

So hat die Genossenschaft kürzlich eine 
Riesenposter-Kampagne gestartet: Im ge-
samten Solinger Stadtgebiet sind – natürlich 
an den Fassaden genossenschaftseigener 
Immobilien und an Baugerüsten – groß-
flächige Poster platziert worden, um poten-
zielle Kunden von morgen auf die attrak-
tiven Angebote aufmerksam zu machen.

Darüber hinaus erfolgt die Bewerbung der 
vier Marken mit Hilfe individueller Falt-
blätter und über den Internetauftritt der 
Genossenschaft. Alle Online-Exposés sind 
„durchdekliniert“ worden mit dem Ergeb-
nis, dass man beim Anklicken der Rubrik 
„Aktuelle Wohnungsangebote“ automatisch 
auf die vier Wohnungsmarken stößt. Der 
„User“ profitiert von diesem „Hintergrund-
filter“ und kann direkt in suchmaschinenge-

Kontakt:
Spar- und Bauverein Solingen eG
Ulrich Bimberg
Tel.: 0212 2066-211
E-Mail: bimberg@sbv-solingen.de

Die Marke „Mehr für Sie!“ – 
beworben auf www.sbv-solingen.de

stützten Recherchen der unter seiner Marke 
eingestellten Inserate einsteigen. 

Neben diesen marketingorientierten und 
somit „nach außen“ gerichteten Aktivitäten 
wirkt das Markenkonzept indes auch nach 
innen – etwa indem die Nachfragen nach 
bestimmten Marken mit den aktuellen und 
künftigen Bestandsmanagement-Plänen 
abgeglichen werden. Das Markenkonzept 
wird so konsequent genutzt, um Moderni-
sierungs- und Umbaumaßnahmen an den 
Bedürfnissen der Zielgruppen auszurich-
ten. Dies kann z. B. die Grundrissgestaltung 
und die technische Ausstattung der Woh-
nung betreffen. Neben den Wünschen und 
Bedürfnissen der Kunden spielen deren 
finanzielle Möglichkeiten eine weitere wich-
tige Rolle. 

Fazit

„Die im regio-
nalen Umfeld 
einmalige Be-
standssegmen-
tierung wurde 
gut angenom-
men“, betont 
Ulrich Bimberg 
und kündigt 
an, dass die Ge-
nossenschaft 
das Klassifizie-
rungsverfahren 
fortsetzen wird. 
Zu gegebener Zeit soll evaluiert werden, ob 
die mit dem Pilotprojekt verbundenen Ver-
marktungsziele erreicht worden sind. 

Ulrich Bimberg,  
Vorstand des Spar- und 
Bauvereins Solingen
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Projekte36

In einem vom Verbandsdirektor des VdW 
südwest, Dr. Rudolf Ridinger, für das VM 
geführten Gespräch schickt der für die 
Mieterberatung zuständige Abteilungs-
leiter Andreas Ross gleich vorweg die 
Feststellung, dass man auch als gemein-
nützige Gesellschaft nach ökonomischen 
Gesichtspunkten arbeiten könne, also 
„wirtschaftlich denken und dabei auf den 
Menschen sehen“. Gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer der Wohnraumhilfe Wolf-
gang Bauer-Schneider gab der gelernte 
Diplompädagoge Einblick in die Erfah-
rungen, die das Unternehmen aus dem 
eigenen Wohnungsbestand gewonnen hat 
und bei der externen Beratung umsetzt. 

Wie ein „soziales Inkassobüro“ arbeiteten 
demnach die derzeit 18 Mitarbeiter, wobei 
auch die beiden anderen Säulen des Unter-
nehmens, Wohnungsverwaltung und Be-
treutes Wohnen, zur sozialen Profilbildung 
beitrügen und die Gesellschaft zu einem in 
Hessen einmaligen Nischenprodukt auf 
dem Wohnungsmarkt werden lasse.

Hilfe bei strikten Regeln

Ziel der Mieterberatung ist die Erhaltung 
des Wohnraums und die Vermeidung von 
Zwangsräumungen. Die durchschnittliche 
Rückstandshöhe bei Übergabe der Miet-
schuldenfälle an die Wohnraumhilfe be-
läuft sich auf 3,3 Monatsmieten. 

Bei 87 Prozent der gemeldeten Mieter 
konnte das Darmstädter Unternehmen 

einen persönlichen Kontakt herstellen. 
Zwischen 60 und 70 Prozent dieser Mie-
ter nahmen in den vergangenen Jahren 
mit Hilfe der individuellen Beratungen 
die Mietzahlungen wieder auf, konnten 
den Mietschuldenberg abtragen und ei-
ne Nachhaltigkeit der Mietzahlungen von 
mindestens drei Monaten erreichen. 

Entscheidend sei, so Ross, dass die Wohn-
raumhilfe nach eindeutigen Regeln vorg-
ehe. So wolle man nur Hilfe zur Selbsthil-
fe anbieten, die kostenlos und natürlich 
freiwillig sei. Wer diese 
ablehne oder nichts an 
seiner Ausgabenpraxis 
ändern wolle oder kön-
ne, der muss letztlich mit 
einer Zwangsräumung rechnen.

Vorteil Unabhängigkeit

Vorteilhaft gegenüber unternehmensinter-
nen Mieterberatungen sei es dabei, dass 
man von außen mit den Mietern Kontakt 
aufnehme und so einen besonderen Grad 
der Unparteilichkeit und Verschwiegen-
heit kommuniziere. 

Viele Mieter, die nach außen eine Fassa-
de der Normalität aufgebaut hätten, weiß 
Bauer-Schneider aus Erfahrung, würden 
sich deshalb mit ihrer ganzen Lebensge-
schichte hilfesuchend an seine Mitarbeiter 
wenden. „Wir sind oft der letzte Stroh-
halm für die Bewohner, weshalb viele auch 
dankbar über unsere Arbeit sind.“ 

Ein monatliches Controlling seitens der 
Unternehmen und eine beständige Bewer-
tung der Situation für den Vermieter geben 
genaue Auskunft über die Rentabilität der 
Arbeit. Verrechnet wird die Dienstleistung 
stundenweise. So könne das Wohnungs-
unternehmen ganz gezielt Schwerpunkte 
setzen und müsse kein eigenes Personal 
vorhalten. 

Etwa die Hälfte der eingespielten Mieten 
in Höhe von 110.000 Euro für die bau-
verein AG koste dieser Clearingprozess 

jährlich das Wohnungs-
unternehmen, so Bauer-
Schneider. Ein profita-
bles Verhältnis, bedenkt 
man, dass Mietausfälle 

durch Leerstand oder Kosten durch Neu-
vermietung vermieden und die Struktur 
des Quartiers gestärkt wurde.

Belegungssteuerung entscheidend

Entscheidend für den Erfolg, so Ross, sei 
letztlich der Einsatzzeitpunkt für die Wohn-
raumhilfe. Im eigenen Wohnungsbestand 
reagiere man deshalb unverzüglich auf dro-
hende Mietausfälle, am besten gleich nach 
der ersten nicht geleisteten Mietzahlung. 

In großen Unternehmen müsse man 
hingegen auf eine verstärkte soziale Kon-
trolle setzen, um Problemfälle früh zu 
erkennen. Ein geschulter Blick auf Balkon, 
Briefkasten oder Garten, beim Besuch des 
Regiebetriebes oder im Gespräch mit den 

Neue Wohnraumhilfe gGmbH, Darmstadt

Mietausfälle und Zwangsräumungen verursachen für die Wohnungsunternehmen erheb-

liche Kosten. Dabei ist es oftmals nur eine Frage der sozialen Früherkennung, diese 

Entwicklungen rechtzeitig zu verhindern und die Quartiersstruktur so dauerhaft zu stabili-

sieren. Die Neue Wohnraumhilfe gGmbH in Darmstadt ist auf diese Dienstleistung spezi-

alisiert und arbeitet u. a. mit dem bauverein Darmstadt und der gewobau in Rüsselsheim 

erfolgreich zusammen. Zudem setzt das Unternehmen seine Erfahrungen auch in seinen 

eigenen Wohnungsbeständen um. 

Erfolgreicher Dienstleister  
für Wohnungsunternehmen
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Nachbarn helfe dabei, soziale Schieflagen 
zu erkennen und früh Hilfe anzubieten. 
Aus diesem Grund böte die Gesellschaft 
auch Beratung beim Belegungsmanage-
ment an. 

Erfahrungen bei einem konkreten Projekt 
im Dicken Busch in Rüsselsheim unter-
streichen die Wichtigkeit. Oftmals seien 
die Mitarbeiter der Wohnungsunterneh-
men angesichts ihrer vielfältigen Aufgabe 
mit der komplexen Situation überfordert, 
so Ross. Ohne eine professionelle Bele-
gungssteuerung, die im Besonderen auch 
die kulturellen Hintergründe beleuchte 
und innerethnische Spannungen bedenke, 
bliebe den Unternehmen nur der Kampf 
gegen Windmühlen. „Ohne Belegungspo-
litik ist deshalb alles nichts“, weshalb Ge-
schäftsführer Bauer-Schneider gespannt 
die Entwicklung auf europäischer Ebene 
zum AGG verfolgt. 

Große Bedeutung der Nachbarschaft

Immer wichtiger werde deshalb in Zu-
kunft die aktive Einbeziehung der Nach-
barschaften. Dabei sind es neben den 
deutschen Senioren gerade auch ältere 
Migranten, die gerne ihre Erfahrungen 
und Fertigkeiten den Jüngeren weiterver-
mitteln möchten. 

 Blick von der Geschäftsstelle in den frisch angelegten Innenhof

Bei dem für das VM geführten Gespräch 
(v. l. n. r.): Wolfgang Bauer-Schneider, Ge-
schäftsführer der Wohnraumhilfe, Dr. Leo-
nard Landois und Dr. Rudolf Ridinger vom 
VdW südwest sowie Andreas Ross von der 
Mieterberatung

Teambesprechung bei der Wohnraumhilfe

Ganz überrascht sei man gewesen, so Ross, 
als sich im Rahmen des Projektes Soziale 
Stadt im Rüsselsheimer Stadtteil Dicker 
Busch so viele Bewohner ehrenamtlich 
aktivieren ließen. Entscheidend sei hier 
wie überall gewesen, den Menschen das 
Gefühl des „Gebrauchtseins“ zu vermitteln 
und sie nicht nur in der Rolle des Mieters 
zu sehen. 

Mit Taschengeldprogrammen und weiteren 
Projekten, gerade für Problemjugendliche, 
habe man es letztlich sogar geschafft, er-
folgreich soziale Kontrolle auszuüben 
und den Jugendlichen darüber hinaus 
Selbstbewusstsein und ein Gefühl für ihr 
Quartier zu vermitteln. Eine Verzahnung 
mit Mieterfesten, Bildungsangeboten und 
einer aktiven Quartiersgestaltung könne 
diese Nachbarschaften noch weiter vertie-
fen und den Zusammenhalt stärken.

Wer ist wohnfähig?

Letztlich werde die Wohnraumhilfe auch 
darum gebeten, konkrete Aussagen über 
die so genannte „Wohnfähigkeit“ be-
stimmter Mieter zu treffen. Diese Fähig-
keit, Verantwortung für seine Wohnung 
zu tragen, ist entscheidend für das weitere 
Vorgehen der Wohnungsunternehmen bei 
Konfliktfällen. Der Vorteil eines kleintei-
ligen Verantwortungsbereiches ermögliche 
es dabei, nicht nur Augenfälliges zu erken-
nen, sondern bis auf die pflichtbewusste 
Umsetzung der Hausordnung zu achten. 

Was aber geschieht mit Menschen, die 
durch dieses Raster fallen, also obdach-
los zu werden drohen? Ross und Bauer-
Schneider verweisen solche Mieter an die 
kommunalen Sicherungsstellen. Von der 
Unterbringung in einer Pension, einem 
kommunalen Wohnungsunternehmen 
oder einem Container ist dann alles mög-
lich. Entscheidend in der Bewertung dieser 
Fälle, so sind sich Ross und Bauer-Schnei-
der einig, sei aber eine Einzelfallprüfung. 
So könne man die entsprechenden Per-
sonen bei persönlichen Notlagen auch 

Die Neue Wohnraumhilfe ist eine 
gemeinnützige GmbH (gGmbH), die 
als mildtätig anerkannt und als Mit-
glied im Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Teil der freien Wohlfahrtspflege 
ist. 1991 gegründet, übernimmt sie 
die Wohnraumversorgung für woh-
nungslose Klienten der Sozialarbeit 
im südhessischen Raum. 

Durch die Anmietung und Verwal-
tung von mittlerweile 150 Wohnein-
heiten trägt sie zudem die Verant-
wortung für den nachhaltigen Erhalt 
der neu entstandenen Mietverträge. 
Inzwischen reicht das Dienstleis-
tungsspektrum von der sozialen 
Mieterberatung bei Mietausfällen, 
über das betreute Wohnen und das 
Beschwerdemanagement bis hin zur 
Frauenbildungsberatung. Das Darm-
städter Unternehmen besitzt derzeit 
17 eigene Wohnungen.

an andere Organisationen, wie z. B. die 
Drogenberatung oder den Psychosozialen 
Dienst, weitervermitteln und auf einen 
Wiedereinstieg in ein selbstbestimmtes 
Leben hoffen.

Konflikte nehmen zu

Sowohl Bauer-Schneider als auch Ross 
sehen für die Zukunft eine Zunahme der 
sozialen Spannungen. Dabei beobachtet 
man seit einiger Zeit, dass Konflikte in 
Wohnquartieren nicht nur unmittelbar 
über Nachbarschaften, sondern auch von 
außen durch Einzelne oder oftmals Grup-
pen getragen werden. Bedenklich sei zu-
dem, dass auch die Intensität der Ausei-
nandersetzungen zunehme. Der Bedarf an 
kompetenten Erfahrungen werde deshalb 
in den nächsten Jahren zunehmen, ist sich 
Bauer-Schneider sicher.

Nähere Informationen unter 
www.neue-wohnraumhilfe.de



Fort- und Weiterbildungsangebote

Seminare April 2008

01.04.2008 Bochum Der Hausmeister als Visitenkarte des Wohnungsunternehmens Prof. Dr. Matthias Neu

01.04.2008 Hannover Den Vermietungsprozess durchleuchten – Kundenorientierung 
und effiziente Organisation beim Kerngeschäft

Bettina Harms
Christian Sterr

01.04.2008 Rostock Schönheitsreparaturen und kein Ende Rainer Maaß

07./08.04.2008 Hamburg Praxisnahe Lösungsstrategien gegenüber aggressiven bzw.  
gewalttätigen Mietern

Prof. Dr. Matthias Neu

08.04.2008 Bochum Spezialprobleme der Betriebskostenabrechnung bei Vermietung 
von Gewerbeflächen und Eigentumswohnungen

Volker J. Ziaja

08.04.2008 Mainz Wohnungswirtschaftliches Rechnungswesen, Teil 1 Ursula Plöger

09.04.2008 Hannover Wenn es um die Heizkosten geht … –  
Argumentation rund um den Energieausweis

Astrid Horvàth

09.04.2008 Mainz Versicherungen für die Wohnungswirtschaft Carlo Greifenberg
Melanie Schmidt

09.04.2008 Neumünster Verkehrssicherungspflicht –  
Bestandsdokumentation zur Risikominimierung

Dr. Norbert Raschper

09.04.2008 Wiesbaden Vermietungstraining für Newcomer Barbara Lindermann

10.04.2008 Bochum Interkulturelles Gesprächstraining –   
Konfliktlösungen und der Umgang mit Reklamationen

Muhammed Inam

10.04.2008 Hannover Klassisches betreutes Wohnen – 
Service-Wohnen – oder gibt es Alternativen?

Katrin Hodler

10.04.2008 Schwerin Neueste Entwicklungen und aktuelle Rechtsprechung zu Hartz IV Sabine Petter

10.04.2008 Wiesbaden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Immobilienwirtschaft Hedda Werner

14.04.2008 Hannover Mietschulden senken, Räumungen verhindern –  
Strategien und Entscheidungshilfen für den Umgang mit Mietern

Robert Montau

14.04.2008 Schwerin Wohnen ist mehr als … – 
Gemeinschaftliche Wohnprojekte als innovatives Wohnangebot

Beatrix Brunkow

15.04.2008 Bad  
Bramstedt

Schönheitsreparaturen und kein Ende Rainer Maaß

15.04.2008 Hannover Rechtsfallen für kaufmännische und technische Führungskräfte 
am Bau – Von der Vertragsgestaltung bis zur Ausführung

Andreas Biedermann

15.04.2008 Mainz Wohnungswirtschaftliches Rechnungswesen, Teil 2 Ursula Plöger

16.04.2008 Bochum Wohnungsabnahme und -übergabe Detlef Wendt

16.04.2008 Hamburg Seminarreihe Hausmanagement Modul 6,  
Aufzüge/Notstromversorgung 

NN

16.04.2008 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung:  
Grundlagen des Mietrechts

Rainer Maaß

17.04.2008 Bochum Wirtschaftsplan für Wohnungsunternehmen Kerstin Bonk

38 Bildung und Beruf

VerbandsMagazin  •  3/08



17.04.2008 Bochum Planung und Durchführung von Baumaßnahmen  
im Wohnungseigentum/Bautechnik für den WEG-Verwalter

Karsten Gottwald
Thomas Haasch

17.04.2008 Bochum Due Diligence – Wie Investoren Ihren Immobilienwert ermitteln 
– und worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich hübsch machen 
wollen

Dr. Norbert Raschper

17.04.2008 Hannover Mietnomaden, Mietentourismus, Beratungsresistenz:  
Erkennen, vorbeugen, gut beraten

Sabine Petter

17.04.2008 Neumünster Schimmelpilz – Ursachen Erkennen – Sanieren – Vermeiden Johannes Zink

17.04.2008 Wiesbaden Aktuelle Rechtsprechung zum WEG Dr. Andrik Abramenko

21.04.2008 Hamburg Kleine Mieterfeste erfolgreich gestalten und durchführen Mitarbeiter Eventmanage-
ment ProQuartier

21.04.2008 Schwerin Betriebskostenmanagement und -optimierung Carl-Peter Blöcker

22.04.2008 Mainz Praktische Folgerungen aus dem neuen Genossenschaftsrecht Prof. Dr. Klaus W. Slapnicar

22.04.2008 Wiesbaden Umgang mit dem aggressiven Mieter Prof. Dr. Matthias Neu

23.04.2008 Bad  
Bramstedt

Hauswarttraining: Die tägliche Arbeit mit Migranten Muhammed Inam

23.04.2008 Bochum Kommunikation ist alles – 
Der bewusste Einsatz von Sprache und Körpersprache

Ines Manzel

23.04.2008 Hannover Darf’s ein bisschen Wohnung mehr sein?  
Werbewirksames Texten in der Wohnungswirtschaft

Dr. Steffen Walter

23.04.2008 Mainz Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken Karl-Herbert Günter

23.04.2008 Wiesbaden Ertragssicherung –  
Beitreibung von Mietrückständen

Harald Frey

28.04.2008 Hannover Das Exposé für Internet und Druck als Schlüssel zur Neuvermie-
tung – Ansätze zur optimalen Gestaltung von Exposés

Prof. Dr. Matthias Neu

29.04.2008 Hannover Praxisseminar für Sekretärinnen und Assistentinnen – 
Tipps und Kniffe zu den Themen: 
– Erleichterung des professionellen Umgangs mit Mietern  
– professionell telefonieren 
– kundenorientiert korrespondieren  
– exzellente Mieterbetreuung

Heide R. Koppenhöfer

29.04.2008 Mainz Wohnungsabnahme –  
Mehr als ein Protokoll

Gerhard von Zütphen

29.04.2008 Neumünster Energetische Gebäudeoptimierung im Bestand Olaf Bengelsdorf

30.04.2008 Hannover Basiswissen für eine erfolgreiche Ausbildung:  
Geschäftsbriefe kundenorientiert formulieren

Ilse Kämmer

Für Fragen zu Veranstaltungen stehen zur Verfügung:

• �in Bochum:  
Claudia Bovenschulte  
Telefon 0234 9447- 510

• �in Düsseldorf und Frankfurt: 
Dr. Gerhard Jeschke  
Telefon 0211 16998-25

• �in Hannover: 
Karsten Dürkop 
Telefon 0511 1265- 126

• �in Hamburg, Lübeck, Rostock, 
Neumünster und Waren: 
Andreas Daferner 
Telefon 040 52011-218
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Klimaschutzpolitik

Keine ausreichenden Daten über Gebäudebestand 
Kenntnisse über den energetischen Zu-
stand und die Modernisierungstrends im 
Gebäudebestand sind von erheblicher Be-
deutung für die Evaluation der Klimaschutz-
politik und für Prognosen und Szenarien 
über die zukünftige Entwicklung der CO2-
Emissionen. 

Um hier bestehende Defizite aufzuarbei-
ten und festzustellen, wie die Kenntnisse 
über den Gebäudebestand im Hinblick 
auf Energieeinsparung und Klimaschutz 
verbessert werden können, hat das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (BMVBS) das Institut 
Wohnen und Umwelt (IWU), Darmstadt, 
das bremer energie institut, Bremen, und 
das Bundesamt für Raumordnung und 
Bauwesen (BBR), Bonn, mit einer Unter-
suchung über die bautechnische Struk-

tur und den Ist-Zustand des Gebäudebe-
standes in Deutschland beauftragt.

Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, 
ob für die Klimaschutzpolitik ausreichende 
Informationen vorhanden sind und wie – 
sofern vorhanden – eventuelle Datenlü-
cken geschlossen werden können.

Basisdaten unzureichend

Im Ergebnis haben die Verfasser festgestellt, 
dass erhebliche Datenlücken vorhanden sind, 
die neue Erhebungen notwendig machen. 
So sei wichtig, dass sowohl der energetische 
Ist-Zustand (also die Struktur des Bestandes) 
als auch die Modernisierungstrends (die 
Entwicklungsdynamik) untersucht werden. 
Es wird empfohlen, ein Projekt zur Daten-
erhebung konkret zu realisieren. 

Bei den Möglichkeiten der Erhebung geben 
die Autoren der Möglichkeit, Befragungen 
der Gebäudeeigentümer in Zusammen-
arbeit mit den Schornsteinfegern durch-
zuführen, die beste Aussicht, belastbare 
Daten zu erhalten. So sei es dabei möglich 
durch Einbeziehen einer großen Zahl von 
bis zu mehreren hundert Schornsteinfe-
gerbezirken eine breite räumliche Vertei-
lung der befragten Gebiete zu erreichen 
und damit deutschlandweit repräsentative 
Ergebnisse zu erhalten.

Die vollständige Studie steht als Pdf-
Datei zum Herunterladen auf der 
Internetseite des BBR unter www.bbr.
bund.de/cln_007/nn_23582/DE/Ver-
oeffentlichungen/BBR-Online/2007/
ON222007.html zur Verfügung.

Technik, Bauen, Planen

Große Verdienste um die Wohnungswirtschaft

Anlässlich des Ausscheidens 
aus dem Kuratorium und dem 
Vorsitz im Studienbeirat des 
EBZ – Europäisches Bildungs-
zentrum hat das EBZ sein Fo-
yer-Gespräch in Bochum am 
21. Januar 2008 Prof. Dr.-Ing. 
Karl-Heinz Cox gewidmet.

In Vertretung des verhinderten 
GdW-Präsidenten Lutz Freitag 
wurde Prof. Cox von Hubert 
Scharlau mit einem kurzwei-
ligen Redebeitrag geehrt. Ins-
besondere würdigte er dessen Verdienste 
und das herausragende Engagement um 
die Wohnungswirtschaft, gerade auch 
im Bereich der Aus-, Fort- und Weiter-
bildung.

Prof. Cox hat die Führungsakademie (FWI) 
im EBZ von der ersten Stunde an begleitet. 
Seit 1994 ist er als Dozent tätig, von 1997 
bis 2002 war er Vorsitzender des Präsidi-
ums des FWI e. V. Der Integrationspro-
zess der Führungsakademie in das heutige 

Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Cox verabschiedet
EBZ wurde von ihm 
maßgeblich geprägt. 
Er hat sich stets für 
nachhaltige Entwick-
lungen und zukunfts-
fähige Innovationen 
engagiert – sowohl 
als Planer und Stadt-
entwickler wie auch 
insbesondere bei der 
Heranbildung quali-
fizierten Führungs-
nachwuchses für die 
Wohnungswirtschaft. 

Als langjähriger Vorsitzender des Studien-
beirates der Führungsakademie hat er sich 
erhebliche Verdienste bei der Entwicklung 
der berufsbegleitenden Studiengänge für 
Führungskräfte sowie bei der ständigen 
Sicherung ihrer Aktualität und Qualität 
erworben. 

Welches Verständnis Prof. Cox vom „Woh-
nen“ hat, verdeutlichte Scharlau an dessen 
eigenen Worten und zitierte ihn aus einem 
Vortrag vom 20. November 2006 zum 

Thema „Lebenswert wohnen – wertvoll 
wohnen“. Cox betrachte Wohnen nur dann 
als wertvoll, „wenn der Mensch seine Woh-
nung als Zuhause erkenne und das Herz 
die vier Wände als ein Heim erführe“. 
Wertvolles Wohnen sei die Heimkehr oder 
Ankunft eines Menschen in einem (er-)
lebenswerten Umfeld. Auch warnte Prof. 
Cox in seinem Vortrag die Wohnungswirt-
schaft vor der Reduzierung von Wohn-
raum auf ausschließlich wirtschaftliche 
Aspekte und Rentabilität. Er warnte aber 
auch die Menschen vor der Anbetung des 
Eigenheims und der Brüchigkeit in den 
Lebensläufen: „Sobald die Kinder aus dem 
Haus sind, merken wir Älteren, dass das 
früher so erstrebenswerte Leben im Eigen-
heim vor der Stadt schnell zu einer Falle 
der Einsamkeit und Monotonie werden 
kann.“ 

Für Prof. Cox stellt die soziale Zuwendung, 
die der Mensch als Eigentümer von Wohn-
raum oder als Mieter entweder erfahren 
dürfe oder entbehren müsse, einen ent-
scheidenden Faktor für Lebensqualität dar. 
„Soziale Zuwendung macht den Unter-
schied aus zwischen Wohnen und Behau-
sung.“ �

Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Cox
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Obwohl die Energieeinsparverordnung be-
reits seit 2002 fordert, dass die obersten 
Geschossdecken gegen Wärmeverluste ge-
dämmt werden müssen, ist dies bei einzel-
nen Objekten noch nicht erfolgt.

Dabei zählt die Dämmung der obersten 
Geschossdecke unter nicht nutzbaren, 
unbeheizten Dachräumen zu den renta-
belsten Wärmeschutzmaßnahmen über-
haupt. Je nach Deckenkonstruktion und 
Dämmdicke amortisiert sich die Investi-
tion bereits nach einer Heizperiode durch 
eingesparte Energiekosten. Nach Berech-
nungen der Gesellschaft für rationelle  
Energieverwendung (GRE), Berlin, kann 
sich die jährliche Heizenergie-Einsparung 
pro Quadratmeter gedämmte Fläche auf 
238 kWh (ca. 24 Liter Heizöl oder 24 Kubik-
meter Erdgas) addieren. 

Bis Ende 2006 mussten ungedämmte 
Geschossdecken unter nicht begehbaren 

Dachgeschossen so nachgerüstet werden, 
dass ihr U-Wert mindestens 0,30 W/m2K 
beträgt. Es ist also höchste Zeit, noch feh-
lende Dämmungen nachzurüsten.

Dazu bieten sich je nach vorhandener Si-
tuation unterschiedliche Dämmstoffe an. 
Wichtig ist: Der verwendete Dämmstoff 
sollte nichtbrennbar sein und mindestens 
der gängigen Wärmeleitfähigkeitsgruppe 
WLG 040, besser WLG 035, entsprechen. 
Letztere bietet einen hervorragenden Wär-
meschutz bei vergleichsweise geringen 
Dicken. Schon mit zwei 80 Millimeter 
dicken Dämmfilzen, die vorzugsweise mit 
versetzten Stößen verlegt werden, lassen 
sich sogar die Neubau-Anforderungen er-
füllen.

Wird der Dachboden als Abstellraum 
genutzt, können die Dämmstoffbahnen 
auch zwischen zwei quer zueinander ver-
legten Kantholzlagen verlegt werden. Ver-

schraubte Spanplatten bilden den oberen 
Abschluss.

Im Zuge einer solchen Dämmung müssen 
auch Durchdringungen der Dämmschicht 
wie Kamine, Rohrleitungen oder Installa-
tionsleitungen mit eingebunden werden. 
Ebenso wichtig ist es, bei der Verlegung 
der Wärmedämmung auf den richtigen, 
wärmebrückenfreien Anschluss an Fuß-
pfetten oder Drempel zu denken.�

Geringe Investition – hohe Energieeinspa-
rung: Die Dämmung der obersten Geschoss-
decke gegen den unbeheizten Dachraum.
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Energieeinsparverordnung

Oberste Geschossdecke gedämmt? 

Energieeinsparung ohne eigene Investitionen 

Contracting

Die technischen Möglichkeiten, Energie 
effizienter als je zuvor zu nutzen, sind 
gegeben. Oft erfordern die Anschaffung 
und Installation moderner Energiespar-
technik zunächst hohe Investitionen, 
die sich erst nach und nach durch die 
verringerten Energiekosten amortisieren. 
Einen Ausweg, ohne eigene Investiti-
onen zu energieeffizienten Gebäuden zu 
kommen, bietet das Contracting.

Unter Contracting versteht 
man sowohl Finanzie-
rungs- als auch Betreiber-
modelle, die Verbrauchern 
die Möglichkeit bieten, ein 
für sie optimales Konzept 
für die Energienutzung zu 
realisieren. Dabei werden 
zum Beispiel die Energie-
versorgungsanlagen eines 
Gebäudes nicht mehr vom 
Gebäudeeigentümer selbst 
gekauft, gewartet und be-

trieben. All diese Aufgaben werden von 
einem externen Dienstleister, dem Con-
tractor, übernommen. 

Der Contracting-Kunde muss deshalb 
nicht die Investitionsmittel für die neue 
Anlage aufbringen und das Investitions- 
und Betriebsrisiko wird dem Contractor 
übertragen. Daher hat dieser auch ein 
betriebswirtschaftliches Interesse am 
Einsatz der neuesten Technologie für 

mehr Energieeffizienz, 
bei der die Betriebskosten 
geringer ausfallen als bei 
älteren Anlagen. Im Ideal-
fall lassen sich aus dieser 
Kosteneinsparung nicht 
nur die Aufwendungen 
des Contractors decken, 
sondern auch der Kunde/
Mieter profitiert von dau-
erhaft geringeren Neben- 
bzw. Energiekosten.

Die Energieagentur NRW hat einen Leitfa-
den zum Thema „Contracting“ herausge-
geben, der auch im Internet abrufbar ist. 
Er enthält grundlegende Hinweise zum 
Contracting und soll aus marktneutraler 
Expertensicht Akteure in Unternehmen 
und Kommunen zum Thema informieren. 
Praxisbeispiele runden das Angebot ab. 

Die Publikation ist Teil des Informati-
onsangebots der Energieeffizienzoffen-
sive der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung „NRW spart Energie“.

Der 48 Seiten umfassende Contrac-
ting-Leitfaden kann von Kommunen 
und Unternehmen in NRW kosten-
frei bei der EnergieAgentur.NRW 
(Tel.: 01803 190000) bestellt oder 
im Internet unter  
www.energieagentur.nrw.de/ 
contracting herunter geladen werden.
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Steuern

Grundsteuer

Das Oberverwaltungsgericht Münster 
hat mit Urteil vom 16. Januar 2008 (14 A 
461/07) entschieden, dass ein Wohnungs-
leerstand infolge Modernisierung und die 
damit verbundenen Mietausfälle keinen 
Erlass der Grundsteuer nach § 33 GrStG 
rechtfertigen. Ein derartiger Mietausfall 
wird nicht als „atypisch“ angesehen.

Die zugrunde liegende Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) 
(u. a. Urteil vom 03.05.1991 – 8 C 13/89 –  
BStBl. II 1992, S. 580) bleibt damit auf-
recht erhalten, auch wenn im Beschluss 
des Gemeinsamen Senats der Obersten 
Gerichte des Bundes vom 24. April 2007 

Kein Grundsteuererlass bei Modernisierung
(GmS-OGB 1/07, in: ZKF 2007, S. 211) 
strukturell bedingte Ertragsminderungen 
als Erlassgrund für die Grundsteuer aner-
kannt wurden. Mit dem Senatsbeschluss 
wurde das Merkmal der „Atypizität“ in der 
Rechtsprechung des BVerwG nicht voll-
ständig, sondern ausschließlich für die 
Fälle des strukturellen Leerstands aufge-
geben. Modernisierungen, die durch Zeit-
ablauf oder Abnutzung bedingt sind, und 
der daraus resultierende Leerstand fallen 
nicht aus dem Rahmen einer üblichen 
Wohnungsbewirtschaftung und werden 
damit weiterhin als „typisches“ Risiko des 
Grundeigentümers angesehen, das keinen 
Grundsteuererlass rechtfertigt. 

Umsatzsteuer

Nach dem Beschluss des Bundesfinanz-
hofes vom 18. Oktober 2007 – V B 164/06 – 
gilt § 19 Abs. 1 Satz 1 UStG nach seinem Sinn 
und Zweck grundsätzlich auch dann, wenn 
bereits zu Beginn des Jahres voraussehbar 

Kleinunternehmen mit schwankenden Umsätzen
ist, dass der Jahresumsatz wieder unter die 
Grenze von 17.500 Euro sinken wird.

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 UStG wird die für 
die Umsätze i. S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 

geschuldete Umsatzsteuer nicht erhoben, 
wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz 
(zuzüglich der darauf entfallenden Steuer) 
im vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 
Euro nicht überstiegen hat und im lau-
fenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraus-
sichtlich nicht übersteigen wird. Durch 
das Abstellen auf den Gesamtumsatz des 
vorangegangenen Kalenderjahres wird 
erreicht, dass der Unternehmer bereits 
zu Beginn des laufenden Kalenderjahres 
darüber Kenntnis hat, ob von ihm auf-
grund der Umsatzfreigrenze von 17.500 
Euro Umsatzsteuer erhoben wird oder 
nicht und ob er Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen darf und Umatzsteuervoraus-
zahlungen zu leisten hat. 

Die zusätzlich eingefügte 50.000-Euro-
Grenze soll lediglich verhindern, dass die 
vorgesehene Regelung zu einer nicht mehr 
vertretbaren ungleichmäßigen Besteuerung 
führt. Sie findet in Kalenderjahren, in de-
nen der Unternehmer sein Unternehmen 
beginnt, keine Anwendung. Ebenso hat die 
Umsatzgrenze von 50.000 Euro keine eige-
ne Bedeutung, wenn der Vorjahresumsatz 
bereits die Grenze von 17.500 Euro über-
steigt. Bedeutung hat die Umsatzgrenze 
nur für den Fall, dass die Umsätze des vo-
rangegangenen Jahres geringer sind als 
17.500 Euro, aber im laufenden Jahr voraus-
sichtlich 50.000 Euro übersteigen.�

Die Revision zum BVerwG wurde nicht 
zugelassen. Nach dem Urteil des Bundes-
finanzhofes vom 24. Oktober 2007 (Az.:  
II R 5/05, DStR 2007, S. 2.323) sollen aller-
dings alle Differenzierungen nach der Art 
der Ertragsminderung, auch die typischen 
und atypischen, hinfällig sein.

Es ist daher zu empfehlen, dass ein Erlass-
antrag nach § 33 GrStG möglichst nicht mit 
Modernisierungsmaßnahmen, sondern 
mit strukturell bedingtem Leerstand be-
gründet wird. Insofern hat sich die Situati-
on ins Gegenteil verkehrt, da vor dem Be-
schluss des Gemeinsamen Senats die Kom-
munen immer versuchten,  einen 
strukturellen Leerstand als Grund für den 
Wegfall des Grundsteuererlasses anzuneh-
men.�

Steuerermäßigung nach § 35 a EStG

Einkommensteuer

Mieter und Miteigentümer von Woh-
nungsgemeinschaften, die ihre Eigen-
tumswohnung selbst nutzen, beantragen 
teilweise unter Vorlage der Jahresabrech-
nung, Verwalter- oder Vermieterbeschei-
nigung, den für das betroffene Kalender-
jahr bereits bestandskräftigen Einkom-
mensteuerbescheid zu ändern.

Es wird die nachträgliche Berücksichti-
gung der sich aus der Abrechnung/Be-
scheinigung ergebenden begünstigten 
Aufwendungen nach § 35 a EStG begehrt. 

Wird nach Bestandskraft des Bescheides 
erstmalig eine Steuerermäßigung i. S. 
des § 35 a EStG geltend gemacht und ei-
ne entsprechende Abrechnung/Beschei-
nigung vorgelegt, kann eine Änderung 
des Steuerbescheids nach § 173 Abs. 1  

Nr. 2 AO durchgeführt werden. Ein 
grobes Verschulden liegt bei der erstma-
ligen Beantragung der Steuerermäßi-
gung regelmäßig nicht vor. 

Sofern in der Einkommensteuererklä-
rung die Steuerermäßigung nach  
§ 35 a EStG bereits beantragt wird, aber 
wegen fehlender Bescheinigung/Jah-
resabrechnung nicht gewährt werden 
kann, ist die Veranlagung in diesem 
Punkt nach § 165 Abs. 1 AO vorläufig 
durchzuführen. Erfolgt der Nachweis 
der Aufwendungen nach Bestandskraft, 
kann in diesen Fällen der Steuerbe-
scheid nach § 165 Abs. 2 AO geändert 
werden. Ergänzend ist auf die OFD 
Münster, Kurzinformation Einkom-
mensteuer Nr. 34/2007 vom 17. Dezem-
ber 2007 zu verweisen.
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Betriebsprüfung

Seit 2002 hat die Betriebsprüfung das 
Recht, auf EDV-technisch gespeicherte 
Daten zuzugreifen.

Wie weit diese Einsicht gehen darf, war 
umstritten. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat entschieden, dass der Prüfer berechtigt 
ist, sämtliche Konten anzusehen (Beschluss 
vom 26.09.2007, Az.: I B 53, 54/07).

Im Urteilsfall verweigerte der Steuerpflich-
tige den Zugriff auf bestimmte Einzelkon-
ten, weil diese seiner Meinung nach nur 
das handelsrechtliche Ergebnis beeinfluss-

Prüfer haben Zugriff auf elektronisch gespeicherte Daten
ten, nicht aber die Besteuerung (z. B. steu-
erlich nicht abziehbare Betriebsausgaben). 
Der BFH ist jedoch der Meinung, dass 
auch diese Kosten für den Betriebsprüfer 
bedeutsam sind. Die Kosten beeinflussen 
die Höhe des handelsrechtlichen Gewinns, 
der wiederum Ausgangspunkt für die steu-
erliche Gewinnermittlung ist.

Der BFH weist darauf hin, dass der Betriebs-
prüfer die Daten tatsächlich am Bildschirm 
einsehen darf – auch dann, wenn das Un-
ternehmen Papierrechnungen eingescannt 
und die Originale vernichtet hat. Die Unter-

nehmen haben dem Prüfer nur einen Aus-
druck der archivierten Rechnungen gege-
ben. Das sieht der BFH für nicht ausrei-
chend an, nämlich auch dann nicht, wenn 
der Steuerpflichtige die eingescannten Un-
terlagen nicht danach getrennt hat, ob sie 
steuerlich bedeutsam sind oder nicht. Das 
Unternehmen muss in Kauf nehmen, dass 
der Prüfer alle eingescannten Unterlagen 
einsehen kann. Die Trennung der Daten 
gehört nach Ansicht des BFH zu den Auf-
gaben des Steuerpflichtigen und rechtfertigt 
darum keinesfalls eine Einschränkung des 
elektronischen Datenzugriffs.�

Einkommensteuer

Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements vom 
10. Oktober 2007 haben sich u. a. Ände-
rungen im Spendenrecht ergeben, die rück-
wirkend zum 1. Januar 2007 gelten. Diese 
Änderungen erfordern eine Anpassung der 
verbindlichen Muster für Zuwendungsbe-
stätigungen.

Nach dem Schreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen (BMF) vom 13. Dezem-
ber 2007 (IV C 4 – S 2223/07/0018) sind 
neue Muster für Zuwendungen ab dem  
1. Januar 2007 zu verwenden. 

Aufgrund der rückwirkenden Änderung 
des Spendenrechts ist es nicht zu bean-
standen, wenn bis zum 30. Juni 2008 die 
bisherigen Muster für Zuwendungsbe-
stätigungen verwendet werden. Die bei 

Neue Muster für Zuwendungsbestätigungen

Verwendung der bisherigen Muster er-
forderlichen, rein redaktionellen Anpas-
sungen aufgrund der Gesetzesänderungen 
zum 1. Januar 2007 können vom Spen-
denempfänger selbständig vorgenommen 
werden.

Auf Anfrage wird das BMF-Schreiben 
einschließlich der Muster für die Zu-
wendungsbestätigung zur Verfügung 
gestellt bei Jürgen Gnewuch 
Tel.: 0211 16998-28
E-Mail: j.gnewuch@vdw-rw.de
oder Anke Kirchhof
Tel.: 069 97065-138
E-Mail:  
anke.kirchhof@vdwsuedwest.de

Gewerbesteuer

Immobilien eines gewerblichen Grund-
stückshändlers stellen Umlaufvermögen 
dar, und damit verbundene Kreditverbind-
lichkeiten sind keine Dauerschuldentgel-
te für gewerbliche Zwecke (Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg vom 26.06.2007,  
Az.: 6 K 6413/03 B, EFG 2007, S. 1714, nicht 
rechtskräftig). 

Dauerschuldentgelte und Umlaufvermögen

Nach Darlegung des Finanzgerichts sind 
vorübergehende Verbindlichkeiten, die im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr des Un-
ternehmens regelmäßig eingegangen wer-
den und aus laufenden Geschäftseinnah-
men abgedeckt werden, keine Dauerschul-
den, sondern laufende Schulden. Dies gilt 

insbesondere für Darlehen des Umlaufver-
mögens, wenn der Kredit aus dem Veräu-
ßerungserlös zu tilgen ist.�

Überträgt ein Gesellschafter aufgrund 
des Gesellschaftsverhältnisses ein 
Grundstück auf eine Kapitalgesell-
schaft, handelt es sich nach dem  
Urteil des Bundesfinanzhofes vom  
17. Oktober 2007 (Az.: II R 63/05) 
um einen gesellschaftsrechtlichen 
Vorgang und nicht um eine freigebige 
Zuwendung i. S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG, die zur Grunderwerbsteuer-
freiheit nach § 3 Nr. 2 GrEStG führt.

Verdeckte Einlagen werden folglich 
ertragsteuerrechtlich (unentgeltliche 
Vermögensübertragungen) und für 
den Bereich der Schenkung- und 
Grunderwerbsteuer (keine freige-
bigen Zuwendungen) grundsätzlich 
unterschiedlich beurteilt.

Keine Grund- 
erwerbsteuerfreiheit 

für Grundstücks- 
übertragung

Grunderwerbsteuer
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Einkommensteuer

Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen 
auch für private Zwecke nutzen, müs-
sen den daraus entstehenden geldwerten 
Vorteil versteuern. Zur Minderung der 
Besteuerung werden teilweise mit dem 
Arbeitgeber Vereinbarungen getroffen, 
bestimmte Aufwendungen des Fahrzeugs 
selbst zu tragen. Der Bundesfinanzhof hat 
dieser Praxis in aktuellen Urteilen enge 
Grenzen gesetzt.

Es sind drei Fälle zu unterscheiden. Lau-
fende Autokosten (z. B. Treibstoffkosten) 
können nur dann als Werbungskosten 
berücksichtigt werden, wenn der geld-
werte Vorteil aus der Privatnutzung nach 
der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird 
(BFH-Urteil vom 18.10.2007, Az.: VI R 
57/06). Nach dieser Methode werden die 
insgesamt angefallenen Kosten – uner-
heblich, ob diese vom Arbeitgeber oder 
vom Arbeitnehmer getragen werden – 
auf die laut Fahrtenbuch durchgeführten 
beruflichen Fahrten, auf die Fahrten zwi-
schen der Wohnung und Arbeitsstätte 
sowie auf alle übrigen Privatfahrten auf-
geteilt. 

Nicht berücksichtigungsfähig sind die 
vom Arbeitnehmer übernommenen lau-
fenden Kraftfahrzeugkosten, wenn die 
Ein-Prozent-Regelung angewandt wird 
(monatlich ein Prozent des Listenneu-
preises des Fahrzeugs für die Privat-
fahrten sowie ein weiterer Pauschalbetrag 
für die Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte anzusetzen – vgl. BFH-Ur-
teil vom 18.10.2007, Az.: VI R 96/04).

Werden vom Arbeitnehmer teilweise An-
schaffungskosten eines auch für private 
Fahrten zur Verfügung stehenden Dienst-
wagens getragen, können diese Aufwen-
dungen steuermindernd berücksichtigt 
werden. Das gilt auch, wenn der geld-
werte Vorteil nach der Ein-Prozent-Me-
thode errechnet wird. Die Aufwendungen 
können dann über die Nutzungsdauer 
des Fahrzeugs verteilt beim Arbeitneh-
mer als Werbungskosten abgesetzt wer-
den (BFH-Urteil vom 18.10.2007, Az.:  
VI R 59/06).�

Zuzahlung  
bei privater  
PKW-Nutzung

Körperschaftsteuer

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) ist gefragt worden, wie das Körper-
schaftsteuerguthaben nach Änderung des  
§ 37 KStG bilanziell zu behandeln ist.

Nach dem BMF-Schreiben vom 14. Januar 
2008 (IV B 7 – S 2861/07/0001) gilt im 
Wesentlichen Folgendes.

Durch das SEStEG wurde das bisherige 
ausschüttungsabhängige System der 
Körperschaftsteuerminderung durch 
eine ratierliche Auszahlung des zum 
maßgeblichen Stichtag vorhandenen 
Körperschaftsteuerguthabens ersetzt. 
Das Körperschaftsteuerguthaben 
wird im Regelfall letztmalig auf den  
31. Dezember 2006 ermittelt. In eini-
gen Sonderfällen (Umwandlungen, 
Liquidation) kann der Stichtag 
auch vor dem 31. Dezember 2006 
liegen. Innerhalb des Auszahlungs-
zeitraums von 2008 bis 2017 hat die 
Körperschaft einen unverzinslichen 
Anspruch auf Auszahlung des ermit-
telten Körperschaftsteuerguthabens in 
zehn gleichen Jahresbeträgen.

Der gesamte Anspruch auf Auszahlung 
entsteht gem. § 37 Abs. 5 Satz 2 KStG mit 
Ablauf des 31. Dezember 2006 (Regelfall). 
Die Entstehung des Anspruchs ist nicht 

Behandlung von Körperschaftsteuerguthaben
von einer Antragstellung abhängig. Der 
Auszahlungsanspruch ist entsprechend 
bei einem mit dem Kalenderjahr überein-
stimmenden Wirtschaftsjahr in der Han-
dels- und Steuerbilanz des Anspruchs-
berechtigten zum 31. Dezember 2006 
gewinnerhöhend anzusetzen und mit 
dem Barwert zu bewerten. Der Barwert 
ist auf der Grundlage des Marktzinses am 
Bilanzstichtag zu ermitteln. Als Orientie-
rungshilfe kann z. B. die Verzinsung von 
Bundesanleihen herangezogen werden.

Die Gewinnerhöhung aus der Akti-
vierung des Körperschaftsteuergut-
habens ist gem. § 37 Abs. 7 KStG 
bei der Einkommensermittlung zu 
neutralisieren. Die Vereinnah-

mung der zehn Jahresraten führt 
in Höhe des Zinsanteils zu einer 
Gewinnrealisation, die wie die 

Aktivierung des Anspruchs bei der 
Ermittlung des Einkommens zu 
neutralisieren ist. Gewinnminde-
rungen im Zusammenhang mit 

dem Körperschaftsteuerguthaben (z. 
B. Zinsverluste, Abzinsung auf den Bar-
wert, Rückzahlungen oder Verluste bei 
Übertragung des Anspruchs) wirken sich 
entsprechend ebenfalls nicht auf die Hö-
he des Einkommens aus.�

Grunderwerbsteuer/Umsatzsteuer

Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer 
bei Grundstückskaufverträgen
Das BFH-Urteil vom 9. November 2006 
(Az.: V R 9/04) ist mit der Veröffentli-
chung im BStBl. II, S. 285 in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Die insoweit entge-
genstehenden Regelungen in Abschnitt 
149 Abs. 7 Sätze 5 und 6 UStR sowie das 
Beispiel hierzu, wonach bei einer Grund-
stücksveräußerung die Hälfte der gesamt-
schuldnerisch von Erwerber und Veräuße-
rer geschuldeten Grunderwerbsteuer zum 
Entgelt für die Grundstücksveräußerung 
gehört, wenn die Parteien des Grund-
stückskaufvertrags vereinbaren, dass der 
Erwerber die Grunderwerbsteuer allein 
zu tragen hat, sind daher ab dem Datum 

der Veröffentlichung dieses Urteils im  
BStBl. II nicht mehr anwendbar.

Es wird nicht beanstandet, wenn sich Er-
werber und Veräußerer hinsichtlich bis 
zum 30. September 2007 abgeschlos-
sener Grundstückskaufverträge auf die 
bisherige Regelung des Abschnitts 149 
Abs. 7 Sätze 5 und 6 UStR berufen. Bei 
Grundstückskaufverträgen, für die nach  
§ 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UStG der Leis-
tungsempfänger Steuerschuldner ist, 
reicht es aus, wenn sich der Erwerber auf 
die bisherige Regelung beruft. �
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Heyd/Lehner

Ab dem 1. Januar 2005 bzw. 
1. Januar 2007 sind sämtliche 
kapitalmarktorientierten Un-
ternehmen in der Europä-
ischen Union mit wenigen 
Ausnahmen verpflichtet, ei-
nen Konzernabschluss nach 
den International Financial 
Reporting Standards (IFRS) 
aufzustellen. Das Bilanz-
rechtsreformgesetz vom 4. 
Dezember 2004 erlaubt es 
auch nicht kapitalmarktori-
entierten Unternehmen, an 
Stelle eines HGB-Abschlusses die Konzern-
abschlüsse nach IFRS zu erstellen. 

Das in der Reihe „Moderne Immobili-
enwirtschaft“ des Hammonia-Verlages 
erschienene Buch gibt einen Überblick 
über den Aufbau und die Systematik der 
unterschiedlichen Rechnungslegungs-
vorschriften nach HGB und IFRS. Des 

Rechnungslegung in der Immobilienwirtschaft  
Weiteren stellen die Auto-
ren dar, wie ein Projekt zur 
Ersteinführung der Rech-
nungslegung nach IFRS ge-
staltet werden kann. Nach 
einer Einführung in die 
Bestandteile und Aufgaben 
des betrieblichen Rech-
nungswesens wird die Inter-
nationalisierung der Rech-
nungslegung behandelt. Der 
Hauptteil befasst sich mit 
Bilanzierungsfragen – bei-
spielsweise Leasingverhält-

nissen, Rechnungsabgrenzungsposten, 
Steuerabgrenzungen usw.

Reinhard Heyd/Lothar Lehner, 
Grundriss der Rechnungslegung in 
der Immobilienwirtschaft, 281 Seiten, 
Hammonia-Verlag Hamburg,  
ISBN 978-3-87292-258-8, 23,80 Euro.

Wüstenrot-Stiftung (Hrsg.)

„Schule bauen – 
Bauen schult!“ – so 
heißt die gemein-
same Initiative, die 
vom Land Rhein-
land-Pfalz, vertreten 
durch das Ministe-
rium für Bildung, 
Wissenschaft, Ju-
gend und Kultur 
und das Ministe-
rium der Finanzen 

im Rahmen des Dialoges Baukultur, der 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz und 
der  Wüstenrot-Stiftung getragen wurde.

Zentrale Elemente dieser Gemeinschafts- 
initiative waren die Durchführung von 
Planungswettbewerben durch die Schul-
träger und die frühzeitige, ungewöhnlich 
intensive Beteiligung der Schulen (Schü-
ler, Eltern, Lehrer) im Planungsprozess. 

Das vorliegende Buch dokumentiert im 
Wesentlichen den Bericht der wissen-
schaftlichen Begleitforschung. Vorange-

Schule bauen – Bauen schult  
stellte Fachbeiträge verschiedener Auto-
ren der gemeinsamen Initiative, u. a. von 
Finanzminister Ingolf Deubel, ordnen das 
spezifische Modellprojekt „Schule bauen“ 
in den baukulturellen Zusammenhang „…
Bauen schult“ ein. 

„Wenn wir über Baukultur reden, gehört 
der Schulbau – neben dem Wohnungsbau 
– ohne Zweifel zu den zentralen Themen. 
Das Projekt ‚Schule bauen – Bauen schult‘ 
ist daher ein wichtiger Baustein in diesem 
Kontext (…)“. Mit Verweis auf den Archi-
tekturbeobachter Manfred Sack spricht 
sich Deubel dafür aus, Architektur und 
Baukunst so wie andere Kunstfächer in die 
Lehrpläne der Schulen aufzunehmen.

Wüstenrot Stiftung (Hrsg.), Schule 
bauen – Bauen schult! Wissenschaft-
liche Begleitforschung zu einem 
Modellprogramm des Landes Rhein-
land-Pfalz, Wüstenrot Stiftung, Lud-
wigsburg 2007, ISBN 3-933249-62-7, 
kostenfrei.

Kerry-U. Brauer

Anbieter von Wohnraum werden sich in 
Deutschland künftig in weitgehend gesät-
tigten Märkten bewegen. Die Qualität der 
Wohnungsangebote gewinnt dadurch im-
mer mehr an Bedeutung. Was aber macht 
die Qualität einer Wohnung und eines 
Wohnumfelds für welche Zielgruppe po-
tenzieller Wohnungskäufer und Wohnungs-
mieter aus? 

Das vorliegende Buch setzt sich zum Ziel, 
qualitative Faktoren des Wohnens in ihrer 
Wirkung auf Zielgruppen und Individuen 
zu analysieren. Es macht erstmals den Ver-
such, soziologische, psychologische und 
ökonomische Aspekte des Wohnens im 
Kontext miteinander zu betrachten und da-
raus Hinweise darauf zu entwickeln, wel-
che Fragen sich Anbieter von Wohnraum 
heute und in Zukunft stellen müssen, um 
ihr Angebot nachfragegerecht zu gestalten 
und so am Markt erfolgreich zu agieren.

In einem Exkurs-
beitrag vertieft 
Ulrike Hausmann 
den Zusammen-
hang von gebauter 
Umwelt und sozi-
alem Verhalten.

Beide Autorinnen, 
Prof. Dr. habil. 
Kerry-U. Brauer 
und Prof. Dr. Ul-
rike Hausmann, 
vertreten die Lehr-
gebiete Wohnsoziologie und Wohnpsycho-
logie in ihren jeweiligen Studiengängen 
an der Berufsakademie Sachsen, Staatli-
che Studienakademie Leipzig, und an der 
Hochschule Anhalt (FH).

Wohnen,  
Wohnformen,  
Wohnbedürfnisse 

Kerry-U. Brauer, Wohnen, Wohn-
formen, Wohnbedürfnisse – Soziolo-
gische und psychologische Aspekte  
in der Planung und Vermarktung  
von Wohnimmobilien, Immobilien 
Zeitung Edition, 248 Seiten,  
1. Auflage 2008, 39 Euro.
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Stefan Gaitanides

„Wir müssen mehr miteinander 
reden!“ – Migranten und Deutsche 
im Stadtteil

Im öffentlichen Diskurs wird vor der Bil-
dung von »Parallelgesellschaften« von 
Einwanderergruppen gewarnt. In Stadt-
teilen mit hohen Migrantenanteilen wird 
das Zusammenleben von Bewohnern 
mit und ohne Migrationshintergrund als 
besonders konflikthaft geschildert und 
als ein Grund 
für die Abwan-
derung der an-
gestammten 
deutschen 
Bevölkerung 
genannt. 

Bei der vorlie-
genden Ver-
öffentlichung 
handelt es 
sich um eine Studie, die hier ihren Aus-
gangspunkt hat. Sie ist Teil eines kom-
plexen Forschungsprojektes mit dem 
Titel: „Untersuchung zur Entwicklung 
der Bevölkerungs- und Sozialstruktur 
Raunheims unter Berücksichtigung der 
Folgen für die Sozialintegration sowie 
die Integration eingewanderter Fami-
lien in Kindergärten und Schulen (ein-
schließlich Maßnahmenplan).“ 

Die Arbeit beruht auf einer qualitativen 
Befragung in einem „Stadtteil mit 
einem besonderen Entwicklungsbedarf“ 
und hohem Migrantenanteil in der 
Gemeinde Raunheim (bei Frankfurt 
am Main). Sie wurde im Auftrag des 
Magistrats der Stadt Raunheim durch 
das Institut für Migrationsstudien und 
interkulturelle Kommunikation (IMiK) 
der Fachhochschule Frankfurt am Main 
im Projektzeitraum September 2004 – 
Mai 2006 erstellt.

„Man müsste mehr voneinander 
wissen!“ – Umgang mit kultureller 
Vielfalt im Kindergarten 

In vielen Kindergärten überwiegt die 
Zahl der Kinder aus Migrantenfamilien. 
Wie Erzieherinnen und Eltern mit den 
Herausforderungen kultureller Vielfalt 
umgehen, zeigen qualitative Interviews 
in einer hessischen Gemeinde. 

Die Darstellung, Interpretation und so-
zialwissenschaftliche Kommentierung 
der Interviewergebnisse bestimmen den 
Hauptteil der Studie. Eine ausführliche 
zusammenfassende Ergebnisdarstel-
lung ist vorangestellt. Den Abschluss 
bilden praxisnahe Empfehlungen, um 
den Umgang 
mit auftauchen-
den Problemen 
zu erleichtern. 
Auch wenn 
sich die Emp-
fehlungen 
vornehmlich 
an den Be-
rufsstand der 
Erzieherinnen 
richten, vermit-
teln sie dem 
allgemein an Integration interessierten 
Leser ein reales Bild der vielfältigen 
Hemmnisse und Vorbehalte, die Inte-
gration im Alltag erschweren. 

Diese Studie ist Teil des komplexen 
Forschungsprojektes und beruht auf 
empirischer Arbeit in der Gemeinde 
Raunheim (bei Frankfurt am Main). 
Leitfadengestützte Interviews wurden 
u. a. mit Erzieherinnen aus den fünf 
städtischen Kindertagesstätten Raun-
heims geführt.

„… egal was für einen Hintergrund 
sie haben, es sind doch alles unsere 
Schüler“ – Schule und Familien mit 
Migrationshintergrund

In der Debatte 
um die Gründe 
für das beson-
ders schlechte 
Abschneiden 
der Kinder mit 
Migrationshin-
tergrund im 
deutschen Bil-
dungssystem 
werden u. a. 
die geringe Le-
bensweltorientierung und die schlechte 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus 
und Schule angeführt.

Die vorliegende qualitative Pilotstu-
die untersucht schwerpunktmäßig 
diesen Problemkomplex in all seinen 
Facetten. Aus der Sicht befragter Leh-
rer und Lehrerinnen sowie Eltern mit 
Migrationshintergrund werden die un-
terschiedlichen Wahrnehmungen und 
Deutungen der misslungenen Koopera-
tion vorgestellt und kommentiert. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Studie 
liegt auf der Stellung der befragten 
Lehrer und Lehrerinnen zu Konzepten 
interkultureller Öffnung der Schule. 

Der Analyse werden Orientierungs-
hilfen und Empfehlungen zur Seite 
gestellt – insbesondere zu einer Verbes-
serung der Erziehungspartnerschaft mit 
den Eltern mit Migrationshintergrund.

 

Stefan Gaitanides, „Wir müssen 
mehr miteinander reden!“ –  
Migranten und Deutsche im Stadt-
teil. Fachhochschulverlag, Band 3 
der Schriftenreihe des Instituts für 
Stadt- und Regionalentwicklung 
(ISR) der Fachhochschule Frankfurt 
am Main, Frankfurt am Main 2006, 
ISBN 978-3-936065-67-1, 13 Euro.

Stefan Gaitanides, „Man müsste mehr 
voneinander wissen!“ –  
Umgang mit kultureller Vielfalt im Kin-
dergarten, Fachhochschulverlag, Band 
4 der Schriftenreihe des Instituts für 
Stadt- und Regionalentwicklung (ISR) 
der Fachhochschule Frankfurt am 
Main, Frankfurt am Main 2007, ISBN 
978-3-936065-95-4, 13 Euro.

Stefan Gaitanides, „… egal was für 
einen Hintergrund sie haben, es  
sind doch alles unsere Schüler“ – 
Schule und Familien mit Migrati-
onshintergrund – Eine Gemein-
destudie, Fachhochschulverlag, 
Band 5 der Schriftenreihe des 
Instituts für Stadt- und Regional-
entwicklung (ISR) der Fachhoch-
schule Frankfurt am Main, 
Frankfurt am Main 2008, ISBN 
978-3-936065-96-1, 13 Euro.



47

3/08  •  VerbandsMagazin

Für Sie gelesen

Jürgen Keßler (Hrsg.)

Mit der nach 
langer Diskussi-
on und heftigen 
Auseinanderset-
zungen erfolgten 
Verständigung 
des Gesetzge-
bers  auf  d ie 
Schaffung eines 
deutschen REIT 
steht nunmehr 
auch in Deutsch-
land Unterneh-
men ein Instrument zur Verfügung, ihren 
Immobilienbestand zu mobilisieren und ih-
re Eigenkapitalausstattung zu verbessern.

Zudem wurde neben den offenen und 
geschlossenen Immobilienfonds eine 
weitere indirekte Immobilienanlageklasse 
geschaffen. Das Buch „German REITs – 
Ein Erfolgsmodell für die Wohnungswirt-
schaft?“ untersucht in sechs Einzelbeiträ-
gen dieses neu geschaffene Konstrukt.

Im Einzelnen werden behandelt:

π � unternehmensverfassungs- und kapital-
marktrechtliche Aspekte,

π � Motive für die Einführung von REITs in 
Deutschland,

π  Bilanzierungs- und Bewertungsfragen,
π  Fragen der REIT-Besteuerung,
π  �kritische Einordnung der REITs in die 

deutsche Unternehmenslandschaft.

Ergänzt werden die Einzelbeiträge um 
einen umfangreichen Anhang, der die ein-
schlägigen Gesetzesmaterialien beinhaltet. 
Insgesamt bietet der Band, da die Einzel-
beiträge auf Tagungsvorträgen basieren, 
einen guten Überblick über die Materie. 
Auch kritische Anmerkungen, z. B. zur 
Nichteinbeziehung inländischer Wohnim-
mobilien, zu den stringenten Vorgaben 
zur Streubesitzquote, zur Obergrenze für 
direkte Beteiligungen und zur zwingenden 
Börsennotierung, werden nicht ausge- 
spart.

German REITs

Jürgen Keßler (Hrsg.), German REITs – 
Ein neues Erfolgsmodell für die  
Immobilienwirtschaft?,  
Hammonia-Verlag Hamburg,  
ISBN 978-3-87292-266-3, 22 Euro.

Alexander Haas

Der in der 2. Auflage im Hammonia-Verlag 
erschienene Band „Objektmanagement“ in 
der Reihe „Moderne Immobilienwirtschaft“ 
soll als Nachschlagewerk bei der täglichen 
Arbeit und gleichzeitig als Lehrbuch die-
nen.

Hinter dem Titel Objektmanagement steht 
ein sehr breites Spektrum, welches auf-
grund des knappen Umfangs von etwa 150 
Seiten nur teilweise und auch nicht in aller 
Tiefe dargestellt wird.

Den Schwerpunkt bildet daher die Verwal-
tung nach WEG, die knapp die Hälfte des 
Buches einnimmt. Die Mietshausverwal-
tung kann nicht in diesem Umfang vertieft 
werden, da es hier kein einheitliches, auf 
gesetzlichen Vorgaben beruhendes Leitbild 
gibt, aus dem spezielle Leistungspflichten 
entnommen werden können. Sie bildet 
aber dennoch den zweiten Schwerpunkt 
des Bandes.

Objektmanagement
Weiterhin wer-
den die Themen 
Immobiliencon-
trolling, Facility-
M a n a g e m e n t , 
Instandhaltungs-
m a n a g e m e n t , 
Energ ie -  und 
Umweltmanagement, Versicherungsma-
nagement sowie Einzelfragen zum Ob-
jektmanagement behandelt, allerdings nur 
in sehr knapper Form, sodass für Spe-
zialfragen auf ergänzende Literatur zu-
rückgegriffen werden muss. Jedes Kapitel 
wird zu Vertiefungszwecken um einige 
Kontrollfragen sowie um weiterführende 
Literaturhinweise ergänzt. 

Alexander Haas, Objektmanagement, 
2. Auflage, Hammonia-Verlag  
Hamburg, ISBN: 978-3-87292-269-4,  
23,80 Euro.

Günther Ringle

Vertrauen kann entscheidend sein für 
die Bindung der Mitglieder an ihre Ge-
nossenschaft – ein „Beziehungsplus“ im 
Internetzeitalter, das von Kommerzialisie-
rung, Anonymisierung und Virtualisierung 
geprägt ist. Das zeigt der Autor Günther 
Ringle in einem Aufsatz Heft 4/2007 der 
zfgG „Zeitschrift für das gesamte Genos-
senschaftswesen“ auf. 

Dabei geht Ringle von der These aus, dass 
im Zuge der fortschreitenden Ökonomi-
sierung vielerorts in der Beziehung „Mit-
glied – Genossenschaft“ ein Verlust an 

Nähe eingetreten 
ist, mit dem auch 
eine Vertrauens-
einbuße einher-
gehen kann. An-
dererseits erweist 
sich gerade eine 
g e m e i n s a m e 
Ver t rauensba -
sis als eminent 
bedeutsam für 
die Funktions-

Der Faktor „Vertrauen“ in Genossenschaften 

Förderbericht. Günther Ringle, 
Der Faktor „Vertrauen“ in Genos-
senschaften, in: Zeitschrift für das 
gesamte Genossenschaftswesen, (zf-
gG), Band 57, Heft 4/2007; S. 284 ff. 
Der Artikel kann bei Ute Willems, 
Tel.: 0211 16998-17, Fax: 0211 16998-50, 
E-Mail: u.willems@vdw-rw.de  
abgerufen werden.

fähigkeit und den Erfolg von Genossen-
schaften. 

Der Beitrag analysiert vertrauensemp-
findliche Bereiche in Genossenschaften 
und beleuchtet Vertrauen generierende 
typgerechte Strategien für Genossen-
schaften. Dazu zählt der Autor neben dem 
Leistungsvertrauen (Erfahrungen mit der 
Produkt- und Dienstleistungsqualität) das 
Personalvertrauen in die hauptamtlichen 
Beschäftigten und die ehrenamtlich Täti-
gen sowie das Systemvertrauen, d. h. die 
Funktionsfähigkeit der genossenschaft-
lichen Organisationsform.
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Panorama

Daten und Fakten

Baupreisindex Wohnen im November 
2007 über 6 Prozent höher als im 
Vorjahr

Nach Informationen des Statistischen 
Bundesamtes ist der Preisindex bezogen 
auf den Neubau konventionell gefertigter 
Wohngebäude (Bauleistungen am Bau-
werk einschließlich Umsatzsteuer) von 
November 2006 bis November 2007 um 
6,3 % gestiegen. 

Hervorgerufen wurde der Preisanstieg ins-
besondere durch höhere Material- und Ener-
giepreise sowie durch die Anfang 2007 
gestiegene Umsatzsteuer. Unter den Bau-
arbeiten an Wohngebäuden ergaben sich 
innerhalb des Berichtszeitraums in allen 
Bereichen Erhöhungen. Am massivsten 
verteuerten sich Verglasungsarbeiten  
(+11,5 %), Dämmarbeiten (+10,2 %) und die 
Arbeiten an Blitzschutzanlagen (+9,6 %). 
Der geringste Preisanstieg entfiel auf die 
Fliesen- und Plattenarbeiten (+3,6 %).

Aktueller Zahlenspiegel 2/2008

Rahmendaten zur Wohnungswirtschaft in Deutschland

Bevölkerung 4. Vierteljahr Veränderung

2006 2007 gegen Vorjahr

Bevölkerungsstand (1.000 Einwohner) 82.340 82.246 -0,1%

Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 3. Vierteljahr Veränderung

   Veränderung gegen Vorjahr gegen Vorjahr

   auf Basis der Preise von 2000 Mrd. Eur; in jeweiligen Preisen in konstanten Preisen

Bruttoinlandsprodukt (Mrd. EUR)
dar.: Bauinvestitionen (Anlageinvestitionen Bauten)
        dar.: Wohnbauten

Verbraucherpreisindex Dezember Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Verbraucherpreisindex aller privaten Haushalte 111,1 114,2 +2,8%

Mietpreisindex Dezember Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Index der Mietnebenkosten Dezember Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr

Baupreisindex  (2000 = 100) 4. Vierteljahr Veränderung

gegen Vorjahr

Bauleistungen (Neubau) am Wohngebäude 106,1 110,0 +3,7%
        Rohbauarbeiten 103,2 106,9 +3,6%
        Ausbauarbeiten 108,8 112,8 +3,7%

Baulandpreise 2. Vierteljahr Veränderung

(in EUR je qm) gegen Vorjahr

Kaufwerte für baureifes Bauland (EUR je qm) 116,58 136,16 +16,8%
   Geschäftsgebiet 225,12 461,76 +105,1%
   Geschäftsgebiet mit Wohngebiet gemischt 136,62 147,71 +8,1%
   Wohngebiet 129,40 138,58 +7,1%

31,92 38,70 +21,2%
   Dorfgebiet 52,95 43,81 -17,3%

Index des Auftragseinganges im Baugewerbe Dezember Veränderung

(Wertindex 2000 = 100) gegen Vorjahr

Wohnungsbaugenehmigungen* Januar bis November Veränderung

gegen Vorjahr

Genehmigungen insgesamt (einschl. Bestandsmaßnahmen) 230.837 166.617 -27,8%
dar.: Wohnungen (Neubau) in Einfamilienhäusern 113.458 72.407 -36,2%
        Wohnungen (Neubau) in Zweifamilienhäusern 24.076 14.850 -38,3%
        Wohnungen (Neubau) in Mehrfamilienhäusern 63.700 55.297 -13,2%
        davon: Eigentumswohnungen 35.848 30.402 -15,2%
                    Mietwohnungen 27.852 24.895 -10,6%

© GdW

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

2006 2007

590,5 618,0 +2,4%
61,1 64,7 +5,9%
35,1 36,7 +4,6%

Wohnungsmiete (einschl. Nebenkosten) insgesamt 107,4 108,6 +1,1% 
Wohnungsmiete  (inkl. Miete von Eigentumswohnungen) 106,9 108,0 +1,0% 

Altbauwohnungen 108,9 110,0 +1,0% 
Neubauwohnungen 106,5 107,6 +1,0%

Wasserversorgung 110,2 111,4 +1,1%
Müllabfuhr 113,6 115,0 +1,2% 
Abwasser 110,7 112,4 +1,5%
Andere Nebenkosten 107,6 111,4 +3,5%

Index der Energiekosten Dezember Veränderung

(2000 = 100) gegen Vorjahr2006 2007

Strom 129,1 139,7 +8,2%
Gas 164,0 160,0 -2,4% 
Flüssige Brennstoffe 132,1 165,3 +25,1%
Feste Brennstoffe 108,6 111,2 +2,4%
Zentralheizung/Fernwärme 162,0 164,1 +1,3%

   Industriegebiet

Hoch- und Tiefbau 67,1 70,7 +5,4%
Wohnungsbau 49,1 42,6 -13,2% 

*Die Wohnungsbaufertigstellungen werden nur noch jährlich vom Statistischen Bundesamt gemeldet.
  Wir veröffentlichen die Daten jeweils im Aktuellen Zahlenspiegel Mai.

(ohne Umsatzsteuer)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Fast 70 Prozent der Deutschen nutzen 
das Internet

Der Anteil der deutschen Internetnutzer 
bezogen auf die über 10-Jährigen ist binnen 
einem Jahr von 65 auf 68 % gestiegen. 

Die Ergebnisse einer Befragung von pri-
vaten Haushalten hinsichtlich ihrer Nut-
zung von Informations- und Kommuni-
kationstechnologien ergab, dass fast alle 
Personen, die einen Computer nutzen, 
auch im Internet „unterwegs“ sind. Mehr 
als die Hälfte der Internetnutzer sind täg-
lich oder fast täglich online. 

Unter der männlichen Bevölkerung ist der 
Anteil der Internetnutzer höher als unter 
den Frauen bzw. Mädchen, was in erster 
Linie durch unterschiedliche Nutzungs-
häufigkeiten in den älteren Generationen 
zu erklären ist. So geht lediglich jede vierte 
Dame im Alter 55+ ins Internet, der Anteil 
der „Surfer“ unter den gleichaltrigen männ-
lichen Zeitgenossen beträgt indes 42 %. 

Was die Wahl der Geräte angeht, so hat die 
Beliebtheit von Laptops in privaten Haus-
halten deutlich auf 41 % zugenommen 
(2006: 31 %). Im Befragungszeitraum (1. 
Quartal 2007) waren 73 % der Privathaus-
halte in Deutschland mit einem Computer 
ausgestattet (2006: 71 %), und 65 % ver-
fügten über einen Internetzugang. �



Wir sind eine wachstumsorientierte Wohnungsbaugesell-
schaft mittlerer Größe in Ostwestfalen. Zu unseren  
Kernbereichen zählen insbesondere die Bestandspflege  
und -verwaltung sowie der Wohnungsneubau.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n

Sie verfügen über einen guten bis sehr guten Abschluss  
zum/zur Bilanzbuchhalter(in) und besitzen mehrjährige 
Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen. 

Zu den Aufgaben zählen die Debitoren-/Kreditoren-,  
Sachkonten- und Anlagenbuchhaltung. Sie erstellen selbst-
ständig Jahres- und unterjährige Buchungsabschlüsse und  
sind Ansprechpartner(in) für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
und Banken. 

Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive in einem gut 
geführten Unternehmen mit vielseitigen Aufgabenbereichen. 
Sie sind direkt der Geschäftsleitung unterstellt und arbeiten 
selbstständig in einem kleinen Team.

Wenn Sie diese Herausforderung reizt, senden Sie bitte  
Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen an Chiffre 01032008  
Haag Agentur für Kommunikation GmbH  
Altenkesseler Str. 17/B8 · IT Park Saarland · 66115 Saarbrücken

Bilanzbuchhalter(in)/
Controller(in)

Wir sind eine Wohnungsgenossenschaft mit einem Bestand von ca. 1.400 Wohnungs-
einheiten im Stadtgebiet von Wuppertal. Unsere Aufgabenschwerpunkte liegen 
in der nachhaltigen Modernisierung und Instandhaltung unserer Liegenschaften, 
dem ergänzenden Neubau, sowie in der kundenorientierten Weiterentwicklung 
unseres Wohnungsbestandes.

Wir suchen eine(n) Mitarbeiter(in) für unsere
– technische Abteilung –

Aufgaben
-  technische Betreuung und Entwicklung des Wohnungsbestandes
-  Konzeption und Durchführung von Modernisierungs- und Instandhaltungs-

maßnahmen unter Beachtung von wirtschaftlichen Jahresplanungen  
und Budgetvorgaben

- Durchführung der jährlichen Planunterhaltungen
-  technische Kundenberatung und Abwicklung von Wohnungswechseln
-  administrative Aufgaben, wie z.B. Rechnungsprüfung / Genehmigung,  

Reparaturannahme                                                              

Sie verfügen über
- mehrjährige praktische Erfahrung in der Wohnungswirtschaft
-  gute IT-Kenntnisse (Microsof Office, GES-Verfahren,  

optional: Handwerkerportal mareon)
-  Fähigkeit zum kaufmännischen Denken und Handeln in der Wohnungswirt-

schaft mit ausgeprägtem Kostenbewußtsein, Verhandlungsgeschick und 
sozialer Kompetenz

- verantwortungsbewußte Mitarbeit in einem motivierten Team
-  kreatives Engagement und Leistungsbereitschaft mit der Fähigkeit zum selb-

ständigen Arbeiten – eine kommunikative und vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit dem Vorstand ist dabei selbstverständlich

- Führerschein Klasse B

Wir bieten
- einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
-  leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarif der Wohnungswirtschaft
- zusätzliche Sozialleistungen

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung an den Vorstand, Wuppertaler Bau- und Sparverein eG,  
Sanderstraße 142, 42283 Wuppertal.

Für eventuelle Anfragen im Vorfeld der Bewerbung Tel.: 0202-83515 oder per 
eMail: spannhoff@wbs-wuppertal.de
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… sondern das Ergebnis gezielter Entscheidungen.

Organisationen sind heute mehr als nur schlank. Sie sind 
intelligent, kunden- und kompetenzorientiert. Dabei müssen
sie sich jeden Tag aufs Neue beweisen: Sie wenden Risiken
vom Unternehmen ab, entwickeln und leben die Geschäfts-
prozesse und halten Schritt mit der Dynamik des Marktes. 
Sie sind Visitenkarte und Puls des Unternehmens gleichzeitig.

WRW – wir führen alles zusammen.

Effiziente Organisation ist kein Zufall
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